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Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst hat in ihrer Sitzung am 
11.11.2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 mit der 
Gebietsbezeichnung „Gewerbegebiet Kalkhorst“ beschlossen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 29 beabsichtigt die Gemeinde Kalkhorst, die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Gewerbegebietes 
gemäß § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) zu schaffen. Das Planungsziel 
besteht darin, bestehende Gewerbenutzungen städtebaulich zu ordnen und neue 
Gewerbeflächen zu erschließen.

Zudem beabsichtigt die Gemeinde Kalkhorst Planungsrecht für einen Neubau der 
örtlichen Feuerwehr zu schaffen. Die örtliche Feuerwehr der Gemeinde Kalkhorst 
verfügt an ihrem bisherigen Standort nicht mehr über genügend Flächen, um 
einen zeitgemäßen Betriebsablauf zu gewährleisten. Unter anderem durch die 
Anschaffung von neuen Gerätschaften ergibt sich ein erhöhter Bedarf an 
Räumlichkeiten.

Mit dem vorliegenden Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 29 soll die frühzeitige 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt werden.

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung beschließt, den anliegenden Vorentwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 29 sowie den Vorentwurf der zugehörigen Begründung 
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inkl. Umweltbericht zubilligen. Die Anlage ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Mit dem Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 29 soll die frühzeitige 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs.1 
BauGB durchgeführt werden.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Beschlüsse ortsüblich bekannt zu 
machen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
x durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 4/51101/56255000

durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 Übersichtsplan B-Plan Nr. 29 Gewerbegebiet Kalkhorst öffentlich

2 Vorentwurf 11 1 23-Plan M1-1000 öffentlich

3 Begründ_Vorentwurf_B29_Kalkhorst öffentlich

4 Kalkhorst B29_AFB öffentlich

5 G 1234-Si-2022 B-Plan 29 Kalkhorst öffentlich

2 von 114 in Zusammenstellung



Übersichtsplan 

 
Auszug aus der digitalen topographischen Karte, © GeoBasis DE/M-V 2022 
 

Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 29 

3 von 114 in Zusammenstellung



4 von 114 in Zusammenstellung
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SATZUNG DER  
GEMEINDE KALKHORST 

 

über den  
Bebauungsplan Nr. 29 

 

„Gewerbegebiet Kalkhorst“ 
 

Gelegen am westlichen Ortsrand von Kalkhorst 
 

Begründung 
 

 

Vorentwurf 
 

Bearbeitungsstand 11.01.2023 
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Teil 1 - Begründung 

 
1. Einleitung 
 
1.1 Anlass und Ziele der Planaufstellung 
 
Gemäß § 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes 
das Ziel verbunden, in der Gemeinde die nachhaltige städtebauliche Ordnung und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende Bodennutzung zu gewährleisten. 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst hat in ihrer Sitzung am 11.11.2021 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 mit der Gebietsbezeichnung „Gewerbe-
gebiet Kalkhorst“ beschlossen. In der selben Sitzung wurde auch die Aufstellung einer 
Veränderungssperre sowie einer Vorkaufssatzung beschlossen. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 29 beabsichtigt die Gemeinde Kalkhorst, die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Gewerbegebietes gemäß § 8 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zu schaffen. Das Planungsziel besteht darin, be-
stehende Gewerbenutzungen städtebaulich zu ordnen und neue Gewerbeflächen zu 
erschließen. 
 
Durch die Überplanung der bestehenden Gewerbebetriebe besteht die Möglichkeit, 
Belange des Immissionsschutzes gutachterlich zu untersuchen und durch geeignete 
Festsetzungen zu regeln. Weiterhin kann die Gemeinde einen Nutzungskatalog über 
die zulässigen Nutzungen in dem Gewerbegebiet festlegen und damit eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung gewährleisten sowie Belange der Raumordnung berück-
sichtigen. Die Gemeinde erhielt bereits Anfragen von Gewerbebetrieben, die sich in 
Kalkhorst ansiedeln wollen. Daher möchte die Gemeinde zusätzliche Gewerbeflächen 
erschließen, um bestehende Arbeitsplätze in der Gemeinde zu erhalten und neue zu 
schaffen. 
 
Weiterhin plant die Gemeinde einen öffentlichen Parkplatz zu errichten, um weitere 
Stellplätze für den „minimare Entdeckerpark“ bereitstellen zu können. 
 
Zuletzt beabsichtigt die Gemeinde Kalkhorst Planungsrecht für einen Neubau der ört-
lichen Feuerwehr zu schaffen. Die örtliche Feuerwehr der Gemeinde Kalkhorst verfügt 
an ihrem bisherigen Standort nicht mehr über genügend Flächen, um einen zeitgemä-
ßen Betriebsablauf zu gewährleisten. Unter anderem durch die Anschaffung von 
neuen Gerätschaften ergibt sich ein erhöhter Bedarf an Räumlichkeiten. 
 
Die Gemeindevertretung hat am 08.04.2021 einen Brandschutzbedarfsplan für das 
Gemeindegebiet beschlossen. Dort wird folgendes ausgeführt: 
 

„Der bauliche Zustand der Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr Kalkhorst ent-
spricht nicht den Vorgaben der DIN 14092 (Feuerwehrhäuser) und somit nicht den 
Forderungen der Hanseatischen-Feuerwehrunfallkasse-Nord (HFUK). Aus diesem 
Grund müssen die vorhandenen Gerätehäuser entsprechend der einschlägigen 
Vorschriften ertüchtigt werden bzw. sind Neubauten anzustreben.“ 

 
Die Gemeinde hat sich aufgrund der Ergebnisse des Brandschutzbedarfsplanes dazu 
entschlossen, einen Neubau für die örtliche Feuerwehr im Hauptort Kalkhorst zu 
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errichten. Hierzu wurden verschiedene Standortalternativen geprüft. Die Prüfung der 
Standortalternativen wird unter 2.1 erläutert. 
 
 
1.2 Lage und Geltungsbereich 
 
Die Gemeinde Kalkhorst liegt im Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg, un-
mittelbar an der Küstenlinie (Lübecker Bucht) zwischen der Hansestadt Lübeck im 
Westen und der Hansestadt Wismar im Osten. Die nächstgelegenen Städte sind 
Dassow, Grevesmühlen und Klütz. Das Gemeindegebiet bildet mit der Stadt Klütz und 
weiteren Gemeinden den Klützer Winkel. Die Fläche des Gemeindegebietes beträgt 
ca. 5 190 ha. Im Norden hat die Gemeinde eine Küste zur Ostsee. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 mit einer Größe von ca. 4,8 ha liegt 
am westlichen Ortsrand von Kalkhorst. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 
16/1, 18/3, 21/2, 23/1, (teilw.), 136/2, 208, 209, 211, 212 und 214 (teilw.) der Flur 2 in 
der Gemarkung Kalkhorst. 
 
Der räumliche Geltungsbereich wird im Norden durch einen Straßenstich der „Neuen 
Reihe“, im Osten durch landwirtschaftliche Nutzfläche, im Süden durch die „Friedens-
straße“ sowie im Westen durch gewerbliche Nutzungen und die „Neue Reihe“ be-
grenzt. 
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Luftbild des Plangebietes in Kalkhorst, © GeoBasis DE/M-V 2022 

 
 
1.3 Planverfahren 
 
Der Bebauungsplan Nr. 29 umfasst weder eine Maßnahme der Innenentwicklung noch 
verändert er die Zulässigkeitsmaßstäbe in einem Gebiet nach § 34 BauGB nur unwe-
sentlich, so dass ein vereinfachtes sowie ein beschleunigtes Verfahren nach den §§ 13 
und 13a BauGB nicht in Frage kommt. Der Bebauungsplan Nr. 29 wird daher im Re-
gelverfahren gemäß § 2 BauGB aufgestellt. 
 
 
1.4 Planungsrecht, Flächennutzungsplanung und Raumordnung 
 
Flächennutzungsplanung 

Die Gemeinde Kalkhorst verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan (beste-
hend aus den Teilflächennutzungsplänen der ehemaligen Gemeinden Kalkhorst und 
Elmenhorst) in der Fassung der 9. Änderung aus dem Jahr 2018. Der Geltungsbereich 
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des Bebauungsplanes Nr. 29 wird im Flächennutzungsplan aktuell als Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft (§ 5 Abs. 2 
Nr. 10 BauGB), gemischte Baufläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 2 
BauNVO), gewerbliche Baufläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 
BauNVO) und als Fläche für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB) dargestellt. 
Zur Berücksichtigung des Entwicklungsgebotes zwischen vorbereitender und verbind-
licher Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan geändert. Künftig wird überwie-
gend eine gewerbliche Baufläche dargestellt. Teile des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes Nr. 29 sind im Flächennutzungsplan weiterhin als gemischte Bauflächen 
dargestellt. Aufgrund des geringen Umfangs bleibt das Entwicklungsgebot gewahrt. 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass der Vorentwurf der 10. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes die Fläche für Gemeinbedarf „Feuerwehr“ und den öffentlichen Park-
platz noch nicht berücksichtigte. Dies wird im weiteren Planverfahren erfolgen. 
 

 
Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Kalkhorst 

 
Planungsrecht 

Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der Satzung sind: 
 
- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert am 08.10.2022 (BGBI. I S. 1726),  
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- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert am 14.06.2021 (BGBI. I S. 
1802),  

- die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zu-
letzt geändert am 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802),  

- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V S. 344), zuletzt geändert am 
26.06.2021 (GVOBl. M-V S. 1033) 

 
sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Die in der Satzung genannten Gesetze, Richtlinien, DIN-Normen und Regelwerke kön-
nen im Bauamt des Amtes Klützer Winkel, Schlossstraße 1, 23948 Klütz, während der 
Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Als Plangrundlagen wurden die digitale Topographische Karte Maßstab 1:10.000 vom 
Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, © GeoBasis DE/M-V 
2022, Lage- und Höhenplan des Vermessungsbüros Schubert, Grevesmühlen, Stand 
20.04.2022, Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Kalkhorst i. d. F. der 9. Änderung, 
sowie ein Auszug aus der Liegenschaftskarte der Flur 2 in der Gemarkung Kalkhorst 
verwendet. 
 
Raumordnung 

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) werden 
für die Gemeinde folgende Festsetzungen getroffen: 
- Die Gemeinde liegt im Nahbereich des Grundzentrums Klütz und im Mittelbereich 

des Mittelzentrums Grevesmühlen. 
- Die Gemeinde Kalkhorst ist als „Ländlicher Raum mit günstiger Wirtschaftsbasis“ 

ausgewiesen. Diese Räume sollen unter Nutzung ihrer hervorgehobenen Ent-
wicklungspotenziale und Standortbedingungen als Wirtschafts- und Siedlungs-
standorte so gestärkt und entwickelt werden, dass sie einen nachhaltigen Beitrag 
zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region leisten. 

- Das Gemeindegebiet liegt innerhalb eines Tourismusschwerpunktraumes. Hier 
soll der Tourismus als wichtiger Wirtschaftsfaktor besonders entwickelt werden. 

- Insbesondere die Küstenbereiche des Gemeindegebietes sind dem Vorrangge-
biete sowie dem Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege zugeord-
net. 

 
Am 22.08.2022 fand ein Vor-Ort-Termin in der Gemeinde Kalkhorst mit dem Amt für 
Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg statt. Aus Sicht der Raumord-
nung bestehen keine Bedenken zu den Entwicklungsabsichten der Gemeinde bezüg-
lich der Ausweisung gewerblicher Flächen. 
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2. Planungskonzept 
 
2.1 Ausgangssituation 
 
Bestandssituation 

Das Plangebiet befindet sich nördlich der Ortsdurchfahrt „Friedensstraße“ (L 01). In-
nerhalb des Plangebietes befinden sich ein Gewerbebetrieb (Bauunternehmen) sowie 
einige ehemals gewerblich oder landwirtschaftlich genutzte und inzwischen leerste-
hende Gebäude. Der westliche Bereich des Plangebietes stellt sich als landwirtschaft-
liche Nutzfläche dar. 
Östlich grenzen Gewerbebetriebe und Wohnnutzungen an den Geltungsbereich. Süd-
lich und teilweise umschlossen von dem Plangebiet befinden sich Ferienwohnungen. 
Zudem grenzt südlich eine Ausgleichspflanzung an des Plangebiet, die von der Pla-
nung nicht berührt wird. 
 

   
Blick von der geplanten Zufahrt auf das  Plan-        Blick von Norden auf eine bestehende Halle; eig. 
gebiet; eig. Aufn.           Aufn. 

 

   
Bestehende Halle auf der für die Feuerwehr bzw.    Blick vom Westen auf die bestehenden Hallen im 
den öffentlichen Parkplatz vorgesehenen Fläche;    Norden des Plangebietes; eig. Aufn. 
eig. Aufn. 

 
Standortalternativenprüfung Feuerwehr 

Die Gemeinde hat im Vorfeld der vorliegenden Bauleitplanung bereits eine Prüfung 
von möglichen Standorten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses durchgeführt. 
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Darstellung der untersuchten Standortalternativen für den Neubau eines Feuerwehrgeräte- 
hauses; eig. Darstellung 

 
Standort 1: Der bisherige Standort ermöglicht, wegen der umgebenden Bebauung 

keine bauliche Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses. 
Standort 2: Die Lage innerhalb von Kalkhorst würde im Einsatzfall eine Durchfahrt 

durch die „Neue Reihe“ erfordern und wäre somit potentiell langsamer 
und mit mehr Störungen für die anliegenden Nutzungen durch Lärm ver-
bunden als eine Lage an der Ortsdurchfahrt „Friedensstraße“. 

Standort 3: Die verkehrliche Anbindung an die „Friedensstraße“ ist ein klarer Stand-
ortvorteil, jedoch wäre die Gemeinde gezwungen, den bestehenden 
Spielplatz zu verlegen. Die Gemeinde verfolgte diesen Standort zunächst 
mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32, da sie keinen Zugriff 
auf die Fläche des Standortes 4 hatte. Inzwischen wurde die Planung 
verworfen. 

Standort 4: Die Lage an der „Friedensstraße“ ermöglicht ein unmittelbares und ziel-
gerichtetes Ausrücken der Einsatzkräfte. Zudem erweist sich die Orts-
randlage mit überwiegend gewerblichen Nutzungen im Umfeld aus im-
missionsschutzrechtlichen Gründen als positiv. 
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2.2 Städtebauliches Konzept und Festsetzungen 
 
Städtebauliches Konzept 

Hintergrund der vorliegenden Planung sind im Wesentlichen drei Entwicklungsziele 
der Gemeinde Kalkhorst: 

1. Verlegung des Gewerbebetriebes am „Brooker Weg“ in das Plangebiet 
2. Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen für den „minimare Entdeckerpark“ 
3. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und die daher notwendige Standort-

verlegung 
 
Anlass für die vorliegende Planung war die Erweiterungsabsicht des bestehenden Ge-
werbebetriebes am „Brooker Weg“ und die damit verbundene erforderliche Standort-
verlagerung. Diese Umsiedelung in das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 29 zum 
Anlass nehmend, möchte die Gemeinde zusätzliche gewerbliche Flächen für weitere 
Gewerbebetriebe bereitstellen. Mit dem Bebauungsplan Nr. 29 erfolgt die Konzentra-
tion der wesentlichen Gewerbebetriebe der Gemeinde an einen Standort. 
 
Aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren konnte festgestellt werden, 
dass in der Hauptsaison oftmals nicht ausreichend Parkplätze für Besucher des „mini-
mare Entdeckerparks“ vorhanden waren. Diesem Umstand möchte die Gemeinde mit 
der Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes in fußläufiger Nähe zum „minimare Ent-
deckerpark“ begegnen. 
Der öffentliche Parkplatz soll zur Minimierung des Eingriffes in Natur und Landschaft 
in wasserdurchlässiger Bauweise errichtet werden. Zudem erfolgt eine Auflockerung 
durch zahlreiche Baumpflanzungen, insbesondere zur Abgrenzung von der Feuer-
wehr. 
 
Die Gemeinde hat sich mit verschiedensten Anordnungen des Neubaus des Feuer-
wehrgerätehauses sowie des angrenzenden Parkplatzes auseinandergesetzt. Insbe-
sondere die Zu- und Abfahrt der Feuerwehr im Einsatzfall darf keine Behinderung 
durch andere Fahrzeuge erfahren. Daher erfolgt die Erschließung des öffentlichen 
Parkplatzes über das Flurstück 23/1 und damit getrennt von der Erschließung der Feu-
erwehr. 
Weiterhin wurde der Baumbestand an der Friedensstraße berücksichtigt und kann 
durch entsprechende Abstände, die durch die Ausweisung der Baugrenze gesichert 
werden, erhalten bleiben. Auch die Nutzung des bestehenden Anschlusses an die 
Friedensstraße geht mit weniger Eingriffen in Natur und Landschaft einher als die 
Schaffung eines neuen Anschlusses. 
 
Festsetzungen 

In dem festgesetzten Gewerbegebiet GE sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO Tankstellen 
allgemein unzulässig. Die Gemeinde erachtet die Errichtung einer Tankstelle im Ge-
meindegebiet für unnötig. Im Hinblick auf die aktuell stattfindende Mobilitätswende wird 
jedoch die Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 
i. V. m. Nr. 23b BauGB für zulässig erklärt. 
 
Die nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten sowie 
Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO für 
allgemein unzulässig erklärt. Die Gemeinde beabsichtigt, überwiegend ortstypische 
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Gewerbebetriebe (z. B. Bauunternehmen, Autowerkstätten) anzusiedeln, bei denen 
Nutzungskonflikte mit den ausgeschlossenen Nutzungen naheliegend wären. 
 
Bordelle sind gemäß § 1 Abs. 5 i. V. m. Abs. 9 BauNVO unzulässig. Dies geschieht 
aufgrund der mit ihnen oftmals einhergehenden milieutypischen Begleiterscheinun-
gen, wie beispielsweise Alkohol- und Drogenkonsum, Kriminalität oder ausbeuterische 
Zuhälterei, und den damit verbunden negativen Auswirkungen auf das gesamte Ge-
werbegebiet. 
 
Die Gemeinde untersagt zwei Arten von Lagerplätzen unter Rückgriff auf die Anhänge 
1 und 2 der 4. BImSchV. 

− Die Nr. 9.3 des Anhangs 1 der 4. BImSchV nimmt Bezug auf die Stoffliste des 
Anhangs 2. Es wird damit sichergestellt, dass auf einem Lagerplatz im Plan-
gebiet keine Stoffe, von denen erhebliche Geruchsbelästigungen ausgehen 
können, gelagert werden. 

− Unter Nr. 9.11.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV werden Lagerplätze zum Be- 
und Entladen von Schüttgütern, die im trockenen Zustand stauben können, 
durch Kippen von Wagen oder Behältern oder unter Verwendung von Baggern, 
Schaufelladegeräten, Greifern, Saughebern oder ähnlichen Einrichtungen so-
wie Anlagen zur Erfassung von Getreide, Ölsaaten oder Hülsenfrüchten, aufge-
führt. Dadurch, dass auch derartige Lagerplätze untersagt werden, erachtet die 
Gemeinde erhebliche negative Auswirkungen durch Stäube und Erschütterun-
gen für ausgeschlossen. 

 
Stoffliste des Anhangs 2 der 4. BImSchV 

Acrylnitril, Chlor, Schwefeldioxid, Sauerstoff, Ammoniumnitrat oder ammonium-
nitrathaltige Zubereitungen der Gruppe A nach Anhang I Nummer 5 der Gefahr-
stoffverordnung, Alkalichlorat, Schwefeltrioxid, ammoniumnitrathaltige Zubereitun-
gen der Gruppe B nach Anhang I Nummer 5 der Gefahrstoffverordnung, Ammoniak, 
Phosgen, Schwefelwasserstoff, Fluorwasserstoff, Cyanwasserstoff, Schwefelkoh-
lenstoff, Brom, Acetylen (Ethin), Wasserstoff, Ethylenoxid, Propylenoxid, Acrolein, 
Formaldehyd oder Paraformaldehyd (Konzentration ≥ 90 %), Brommethan, Methyl-
isocyanat, Tetraethylblei oder Tetramethylblei, 1,2-Dibromethan, Chlorwasserstoff 
(verflüssigtes Gas), Diphenylmethandiisocyanat (MDI), Toluylendiisocyanat (TDI), 
Stoffe oder Gemische, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in die Ge-
fahrenklasse „akute Toxizität“ Kategorien 1 oder 2 einzustufen sind 

 
In dem festgesetzten Gewerbegebiet GE ist eine maximale Firsthöhe von 15,0 m zu-
lässig. Für die festgesetzte Firsthöhe wird als Bezugspunkt die mittlere Bestandshö-
henlage der überbaubaren Grundstücksfläche festgesetzt. Die Firsthöhe ist gleich die 
Höhenlage der oberen Dachbegrenzungskante, also der Schnittpunkt der beiden 
Dachschenkel. Dachaufbauten, wie Entlüftungsschächte von Filter- und Klimaanlagen, 
dürfen die zulässige Firsthöhe um bis zu 1,5 m überschreiten. 
 
In dem Baugebiet mit festgesetzter abweichender Bauweise sind Gebäude und bauli-
che Anlagen mit einer Länge von mehr als 50,0 m zulässig. Es gelten die Grenzab-
stände der offenen Bauweise. 
 
Zur Förderung des Einsatzes von erneuerbaren Energien sind bei der Errichtung von 
Gebäuden bauliche und sonstige technische Maßnahmen zur aktiven Nutzung der 
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solaren Strahlungsenergie auf mindestens 20 % der Dachflächen vorzusehen. (§ 9 
Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 
 
 
2.3 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die Festsetzungen zu den örtlichen Bauvorschriften wurden auf den aktuellen Bestand 
abgestimmt. Sie sollen zusammen mit den Festsetzungen zur Art und zum Maß der 
baulichen Nutzung eine attraktive Gestaltung der Ortslage gewährleisten. 
 
Für die Gemeinde Kalkhorst besteht die Satzung zur Ortsgestaltung in den Orten der 
Gemeinde in der Fassung der 1. Änderung vom 17.10.2017. Diese gilt auch für Teil-
bereiche des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes. Die Gemeinde fasst die 
Gestaltungsvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 gänz-
lich neu. 
 
In dem Gewerbegebiet GE ist die Ausbildung des Hauptgebäudedaches als Flach-
dach, Pultdach oder flachgeneigtes Satteldach mit einer Dachneigung von höchstens 
20° zulässig. 
 
Für die Dacheindeckung sind nur nicht glänzende Materialien zulässig. Unbeschich-
tete Eindeckungen aus Kupfer, Zink oder Blei sind unzulässig. Es sind 50 % der Dach-
flächen von Gebäuden als extensive Gründächer mit einer Aufbauschicht von mindes-
tens 10 cm auszubilden. Sofern aus Gründen der Gebäudestatik die Ausbildung von 
Gründächern nicht in dem erforderlichen Maß möglich ist, darf der Gründachanteil ent-
sprechend reduziert werden. Der reduzierte Gründachanteil ist anderweitig auszuglei-
chen. 
Die Verwendung von reflektierenden Dach- oder Fassadenmaterialien ist mit Aus-
nahme von Glasflächen und von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie unzulässig. 
Es sind Solarmodule mit einer Antireflexionsbeschichtung zu verwenden. Die Verwen-
dung von Dach- oder Fassadenmaterialien, die andere Baustoffe vortäuschen, ist un-
zulässig. 
 
Fassaden mit einer Gesamtlänge über 30,0 m sind mindestens alle 10,0 m vertikal zu 
gliedern. Dazu sind sowohl bauliche Konstruktionen wie Vor- oder Rücksprünge, der 
Einbau von Gliederungselementen als auch Elemente der Fassadenbegrünung zuläs-
sig. 
 
Von den öffentlichen Verkehrsflächen einsehbare Stellplätze von Abfallbehältern sind 
mit einer blickdichten, dauerhaften Bepflanzung, begrünten Umkleidung oder Rankgit-
tern zu versehen. 
 
Werbeanlagen mit wechselndem oder sich bewegendem Licht sind unzulässig. 
 
Abschließend wird auf § 84 der Landesbauordnung M-V verwiesen, wonach ordnungs-
widrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser nach § 86 Landesbauordnung 
M-V erlassenen Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Zuwider-
handlungen können mit Bußgeld geahndet werden. 
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2.4 Verkehrserschließung und Stellplätze 
 
Die neu zu erschließenden Bereiche des Gewerbegebietes sollen über eine Anbin-
dung an die Friedensstraße (L 01) erfolgen. Geplant ist die bestehende Zufahrt zur 
landwirtschaftlichen Nutzfläche, auch um den Eingriff in den Baumbestand gering zu 
halten, zu nutzen und auszubauen. Es ist ein für ein Gewerbegebiet ausreichend di-
mensionierter Straßenraum vorgesehen, der in einer Wendeanlage mündet, die für ein 
3- bzw. 4-achsiges Fahrzeug geeignet ist. 
 
Für den öffentlichen Parkplatz wird die bestehende Zufahrt über das Flurstück 23/1 
genutzt. Das Flurstück befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die besondere Eig-
nung dieser Erschließung ergibt sich aus der direkten Verbindung, die diese Zufahrt 
zum „minimare Entdeckerpark“ darstellt. 
 
Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses soll über die bestehende Zufahrt zur Frie-
densstraße erfolgen. Zur Sicherstellung einer ungehinderten Ausfahrt der Einsatzfahr-
zeuge im Einsatzfall sind die Stellplätze der Feuerwehrleute nördlich des Feuerwehr-
gebäudes angeordnet. So soll eine Behinderung der Einsatzfahrzeuge durch die an-
kommenden Pkws der Feuerwehrleute vermieden werden. Zur Verdeutlichung wurden 
in der Planzeichnung die in Aussicht genommenen Fahrspuren dargestellt. Inwiefern 
hier eine bauliche Trennung der Fahrspuren erforderlich ist, wird im weiteren Planver-
fahren zu klären sein. 
Die Gemeinde hat sich entschlossen die ebenfalls bestehende Zufahrt westlich des 
geplanten Feuerwehrgebäudes mit in den Geltungsbereich aufzunehmen. Diese Zu-
fahrt befindet sich im privaten Eigentum. Ob hier eine alternative Zu- und Abfahrt für 
die Feuerwehr geschaffen werden kann, ist im weiteren Planverfahren zu klären. 
 
 
2.5 Flächenbilanz 
 
Die Gesamtfläche innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 29 be-
trägt ca. 4,8 ha. Die Fläche unterteilt sich folgendermaßen: 
 

Flächennutzung Flächengröße in m² 

Gewerbegebiet 37 550 

Fläche für den Gemeinbedarf „Feuerwehr“ 2 820 

Parkplatz, öffentlich 1 280 

Grünflächen 2 430 

Verkehrsflächen 3 860 

Plangebiet, Summe 47 950 

 
 
3. Ver- und Entsorgung 
 
Die technische Erschließung des Plangebietes muss hergestellt werden. An vorhan-
dene Anlagen entlang der Erschließungsstraßen „Neue Reihe“ können neu zu errich-
tende Anschlüsse angebaut werden. 
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Die Träger der Ver- und Entsorgung sind in die Ausführungsplanung frühzeitig einzu-
beziehen. Die Mindestabstände zu ggf. vorhandenen Leitungen sind bei Bau- und An-
pflanzungsmaßnahmen zu beachten. 
 
Im Folgenden werden die wichtigsten Parameter der Ver- und Entsorgungsinfrastruk-
tur erläutert. 
 
 
3.1 Trinkwasser- und Löschwasserversorgung 
 
Die Trinkwasserversorgung für das Plangebiet erfolgt über den zuständigen Zweck-
verband Grevesmühlen. Die Kosten zur Herstellung der erforderlichen Hausan-
schlüsse sind durch den Antragsteller (künftigen Bauherren) zu tragen. Die Trinkwas-
serversorgung wird durch Herstellung eines Trinkwasserhausanschlusses gesichert. 
Nicht benötigte Trinkwasserhausanschlüsse werden kostenpflichtig für den Erschlie-
ßer zurückgebaut. 
 
Hinsichtlich des sparsamen Umgangs mit Trinkwasser sollte der Einsatz von wasser-
sparenden Technologien (z. B. Brauchwasseranlagen) bevorzugt werden. Der Bau 
und die Benutzung einer Eigenwassergewinnungsanlage (z. B. zur Regenwassernut-
zung) sind gemäß § 13 Abs. 4 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) gesondert beim 
Zweckverband Grevesmühlen zu beantragen und bedürfen der Genehmigung. 
 
Für das Plangebiet besteht für den Grundschutz ein Löschwasserbedarf von 48 m³ pro 
Stunde über einen Zeitraum von zwei Stunden. Zur Sicherstellung einer ausreichen-
den Löschwasserversorgung kann der Südlich des Geltungsbereiches befindliche 
Teich herangezogen werden. Der ca. Teich ist im Eigentum der Gemeinde und stellt 
ein Löschwasserreservoir von über 96 m³ dar. Insgesamt kann daher der Löschwas-
serbedarf für den Grundschutz sichergestellt werden. 
 
 
3.2 Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung 
 
Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt über die Leitungen des Zweck-
verbandes Grevesmühlen. Neuanschlüsse zur Abwasserentsorgung sind mit dem Ver-
sorgungsträger abzustimmen. Für die Erschließung des Gebietes ist die Erweiterung 
des Leitungsbestandes Schmutzwasser in der Straße „Neue Reihe“ erforderlich. 
 
Die Gemeinde hat für das Plangebiet ein Bodengutachten der Baustoff- und Umwelt-
labor GmbH, Stand 15.12.2022, anfertigen lassen. Als wesentliches Ergebnis des Gut-
achtens konnte festgestellt werden, dass eine Versickerung des anfallenden Nieder-
schlagswassers nicht möglich ist. 
 
Im Rahmen des Vorentwurfes wird der zuständige Zweckverband beteiligt, so dass 
Informationen zum Leitungsbestand eingeholt werden und eine mögliche Einleitung in 
bestehende Regenwasserleitungen geprüft wird. Zum Planentwurf soll eine Konzep-
tion zur Ableitung des Niederschlagswassers vorliegen. 
 
 
  

20 von 114 in Zusammenstellung



Satzung der Gemeinde Kalkhorst über den Bebauungsplan Nr. 29 
„Gewerbegebiet Kalkhorst“ - Vorentwurf 

 

15 

3.3 Energieversorgung und Telekommunikation 
 
Die Versorgung mit elektrischer Energie wird durch das örtliche Versorgungsunterneh-
men e.dis AG sichergestellt. 
 
Die Gemeinde Kalkhorst wird von der Netz Lübeck GmbH mit Erdgas versorgt. Ein 
Neuanschluss an das Gasnetz ist mit dem Versorgungsträger abzustimmen. 
 
Die Versorgung mit Anlagen der Telekommunikation wird durch die Telekom AG si-
chergestellt. Ein ausreichendes Leitungsnetz ist entlang der bestehenden Verkehrsflä-
chen vorhanden. Für den rechtzeitigen Ausbau sind Abstimmungsgespräche mit der 
Telekom zu führen. 
 
In allen Straßen und Gehwegen (oder ggf. unbefestigten Randstreifen) sind geeignete 
und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 1,0 m für die 
Unterbringung der Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Telekom vorzusehen 
(die Unterbringung der TK-Linien in asphaltierten Straßen und Wegen führt erfah-
rungsgemäß zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Bauausführung sowie der späte-
ren Unterhaltung und Erweiterung dieser TK-Linien). 
 
Aufgrund des Klima- und Ressourcenschutzes ist der Einsatz von Solarenergie oder 
Erdwärme zu empfehlen. Anlagen zur Solarenergienutzung sind auf den Dächern zu-
lässig. 
 
 
3.4 Abfallentsorgung und Altlasten 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt auf Grundlage der Abfallsatzung des Landkreises Nord-
westmecklenburg. 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich sowie im Umfeld keine 
Altablagerungen oder Altlastenverdachtsflächen bekannt. Werden bei Bauarbeiten An-
zeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes (unnatürlicher Geruch, 
anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altablagerun-
gen) angetroffen, ist der Grundstücksbesitzer gem. § 4 Abs. 3 Bundesbodenschutzge-
setz (BBodSchG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs 
verpflichtet. Bei konkreten Anhaltspunkten dafür, dass eine schädliche Bodenverän-
derung oder Altlast vorliegt, ist dies unverzüglich der Landrätin des Landkreises Nord-
westmecklenburg als zuständiger Bodenschutzbehörde (Sachgebiet Abfall, Boden-
schutz und Immissionsschutz) mitzuteilen (§ 2 LBodSchG M-V). Bei allen Maßnahmen 
ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, welche eine Verschmut-
zung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, Verlust von Oberboden, 
Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden (§ 1 LBodSchG 
M-V). 
 
 
4. Eigentumsverhältnisse, Planungskosten 
 
Die Grundstücke befinden sich mit Ausnahme des Bauunternehmens im Eigentum der 
Gemeinde. Die Planungs- und Erschließungskosten trägt die Gemeinde Kalkhorst. Die 
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Gemeinde beabsichtigt die Refinanzierung durch die Vermarktung der erschlossenen 
Grundstücke. 
 
 
5. Immissionsschutz 
 
Aufgabe von Bauleitplanungen im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, abschlie-
ßend die Frage nach den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen zu beantwor-
ten und dafür zu sorgen, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse auch für die bestehenden Nutzungen beachtet werden. Die Gemeinde Kalk-
horst hat sich im Rahmen der Aufstellung der Planung mit den möglicherweise auf das 
Plangebiet einwirkenden Immissionen und die von dem Plangebiet ausgehenden Im-
missionen auseinandergesetzt. 
 
Die Gemeinde geht davon aus, dass mit der Ausweisung eines Gewerbegebietes po-
tentiell Beeinträchtigungen durch Immissionen für angrenzende, schützenswerte Nut-
zungen verbunden sind. Daher hat die Gemeinde eine Schalltechnische Untersuchung 
bei der ALN Akustik Labor Nord GmbH in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen zum 
Zeitpunkt des Beschlusses über den Vorentwurf noch nicht vor und sollen daher bei 
der Erarbeitung des Planentwurfes berücksichtigt werden. 
 
 
6. Durchführungsrelevante Hinweise 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von der geplanten Maßnahme keine Bau- 
oder Bodendenkmale betroffen. Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachge-
samtheiten oder Teile von Sachen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass 
an ihrer Erhaltung gemäß § 2 Abs. 1 des DSchG M-V ein öffentliches Interesse be-
steht, hat dies unverzüglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den 
Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer, zufälligen Zeugen, die den Wert des Ge-
genstandes erkennen. Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbe-
hörde zu erfolgen. Sie leitet die Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde 
weiter. Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die 
Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher An-
zeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist 
im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder 
die Bergung des Denkmals dies erfordert - vgl. § 11 Abs. 1, 2, 3 DSchG M-V. 
 
Das Plangebiet ist als nicht kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht auszu-
schließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten können. Aus die-
sem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten 
bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden 
werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren 
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. 
Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
 
Der vorliegende Vorentwurf ist nicht rechtsverbindlich. Alle Rechtsgeschäfte, die auf 
Grundlage dieses Vorentwurfes getätigt werden, geschehen auf eigene Verantwor-
tung. 
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Teil 2 - Umweltbericht 
 
1. Einleitung 
1.1 Allgemeines 
 
Der Umweltbericht legt als gesonderter Teil der Begründung die Belange des Natur- 
und Umweltschutzes dar. Gemäß §§ 2 Abs. 4 und 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch 
(BauGB) werden die Resultate der Umweltprüfung sowie nach § 1a Abs. 3 BauGB die 
Ergebnisse der Eingriffsregelung aufgezeigt. 
 
Für den Bebauungsplan Nr. 29 „Gewerbegebiet Kalkhorst“ der Gemeinde Kalkhorst 
werden innerhalb des Umweltberichtes die voraussichtlich ermittelten 
Umweltauswirkungen nach der Anlage 1 des BauGB beschrieben und bewertet. Die 
Ergebnisse sind nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. 
 
 
1.1 Lage und Charakteristik des Plangebietes 
 
Das Plangebiet befindet sich im westlichen Randbereich der Ortslage Kalkhorst, un-
mittelbar an der Landesstraße 01. In dem wirksamen Flächennutzungsplan wird die 
Fläche als gewerbliche Baufläche und als Fläche für Landwirtschaft dargestellt, derzeit 
erfolgen beide Nutzungen. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 4,8 ha. Südlich 
angrenzend befindet sich die Landesstraße 01. Im Norden und Osten wird das Plan-
gebiet durch die Bebauung der Ortslage Kalkhorst begrenzt. Westlich schließt sich 
eine intensiv genutzte Ackerfläche an. 
 
 
1.2 Inhalt und Ziel des Bebauungsplanes 
 
Das Planungsziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 besteht in der Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzung zur Erweiterung des Gewerbegebietes 
der Gemeinde Kalkhorst. In einem Bereich, der teilweise bereits gewerblich genutzt 
wird, soll durch die Festsetzung eines Gewerbegebietes die Möglichkeit eröffnet wer-
den, das vorhandene Gewerbegebiet zu ergänzen. 
 
Diese Ziele sollen innerhalb der Festsetzung eines Gewerbegebietes gemäß § 8 
BauNVO erreicht werden. Nach Eintritt der Rechtskraft des Bebauungsplanes wird so-
mit die Nutzung der Fläche als Gewerbegebiet planungsrechtlich zulässig sein. 
 
Zudem beabsichtigt die Gemeinde Kalkhorst Planungsrecht für einen Neubau der ört-
lichen Feuerwehr zu schaffen. Die örtliche Feuerwehr der Gemeinde Kalkhorst verfügt 
an ihrem bisherigen Standort nicht mehr über genügend Flächen, um einen zeitgemä-
ßen Betriebsablauf zu gewährleiten. Unter anderem durch die Anschaffung von neuen 
Gerätschaften ergibt sich ein erhöhter Bedarf an Räumlichkeiten. 
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2. Ziele aus einschlägigen Fachgesetzten und Fachplanungen 
2.1 Fachgesetzte 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind die zu beachtenden einschlägigen Fachgesetze, 
aufgeschlüsselt nach den im nachfolgenden Kapitel behandelten Schutzgütern, dar-
gestellt. 
 
 

Schutzgut Fachgesetzliche Vorgaben 

Mensch 
▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

▪ Verordnung zur Durchführung des BImSchG in der aktuellen 

Fassung (BImSchV) 

Fläche ▪ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Pflanzen und 

Tiere 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  

▪ Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V)  

▪ Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)  

▪ FFH-Richtlinie (FFH-RL) 

Landschaft 
▪ BNatSchG  

▪ NatSchAG M-V 

Boden 
▪ BBodSchG  

▪ Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) 

Wasser 
▪ Landeswassergesetz M-V (LWaG M-V)  

▪ EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU WRRL)  

▪ Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG)  

Klima/Luft 
▪ BImSchG 

▪ BImSchV 

Kultur- und 

Sachgüter 
▪ Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) 

 
 
2.2 Fachplanungen 
 
Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM, 2011) 
Für den planungsrelevanten Bereich werden die nachfolgenden Aussagen im RREP 
WM getroffen. Die Gemeinde Kalkhorst befindet sich: 

• im ländlichen Raum mit günstiger Wirtschaftsbasis (siehe Karte 3, RREP WM, 
2011) 

• im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (siehe Karte 3, RREP WM, 2011) 

• im Tourismusschwerpunktraum (siehe Karte 4, RREP WM, 2011) 
 
Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg (GLRP WM, 2008) 
 
Naturräumliche Gliederung 
Landschaftszone: Ostseeküstenland (1) 
Großlandschaft: Nordwestliches Hügelland (10) 
Landschaftseinheit: Klützer Winkel (101) 
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Aufgrund der Lage des Plangebietes im direkten Anschluss an die Ortslage Kalkhorst 
werden für das Plangebiet selbst kaum spezifische Aussagen getroffen. Es erfolgt eine 
Zusammenfassung der allgemeinen Darstellungen für den planungsrelevanten Be-
reich: 
 

• Der Boden der Gemeinde Kalkhorst ist als „Bereich mit hoher bis sehr hoher 
Schutzwürdigkeit“ dargestellt (siehe Karte 4), 

• In Bezug auf die Schutzwürdigkeit des Grund- und Oberflächenwassers ist die 
Gemeinde Kalkhorst teilweise als „Bereich mit geringer bis mittlerer Schutzwür-
digkeit und teilweise als „Bereich mit hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit“ 
verzeichnet (siehe Karte 6),  

• Die Gemeinde Kalkhorst ist als niederschlagsnormal dargestellt (siehe Karte 7), 

• Die Gemeinde Kalkhorst weist im Hinblick auf die Schutzwürdigkeit des Land-
schaftsbildes eine geringe bis mittlere Schutzwürdigkeit auf (siehe Karte 8). Die 
Funktionsbewertung der landschaftlichen Freiräume ist überwiegend mit Stufe 
1- geringe Schutzwürdigkeit bewertet (siehe Karte 9), 

• Das Plangebiet sowie die gesamte Gemeinde Kalkhorst liegt außerhalb von eu-
ropäischen Schutzgebieten (SPA, GGB). Das nächstgelegene GGB ist in süd-
östliche Richtung ca. 1 400 m entfernt (siehe Karte 10), 

• Die Gemeinde Kalkhorst ist bezüglich der Bedeutung für die Sicherung der Er-
holungsfunktion der Landschaft teilweise als „Bereich mit besonderer Bedeu-
tung“ teilweise als „Bereich mit herausragender Bedeutung“ dargestellt (siehe 
Karte 13). 

 
Aus den übergeordneten Planungen lassen sich keine entgegenstehenden Konflikte 
ableiten.  
 
Fachgutachten 
Es liegt eine Baugrunduntersuchung vor. 
Für das Plangebiet wird zum Entwurf ein Lärmgutachten erstellt. 
 
Flächennutzungsplan 
Im Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 als ge-
werbliche Baufläche und als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Zur Berücksich-
tigung des Entwicklungsgebotes zwischen vorbereitender und verbindlicher Bauleit-
planung wird der Flächennutzungsplan geändert. 
 
Landschaftsplan 
Die Gemeinde Kalkhorst verfügt über keinen Landschaftsplan. 
 
 
2.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte 
 
Innerhalb der Gemeinde Kalkhorst befinden sich folgende Schutzgebiete: 

• GGB DE 2032-301 „Lenorenwald“ (Südöstlich des Plangebietes in ca. 
1 300 m Entfernung) 

• Landschaftsschutzgebiet (LSG Nr. 113) „Lenorenwald“ (Süd-Südöstlich des 
Plangebietes in ca. 400 m) 
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FFH-/SPA-Verträglichkeit 
Aufgrund der ausreichenden Entfernung zum Plangebiet sowie der vorhandenen Stör-
wirkungen durch Siedlungsbereiche und Verkehrsachsen wird von keinen beachtli-
chen Auswirkungen durch die Umsetzung der Planung ausgegangen. Eine vertiefende 
Erarbeitung einer FFH-Prüfung ist nicht notwendig.  
 
Geschützte Biotope 
Innerhalb des Plangebietes sind keine gemäß § 20 NatSchAG M-V unter Schutz ste-
henden Biotope vorhanden. 
 
In einem Umkreis von 50 m (Wirkzone I) befinden sich die folgenden gemäß § 20 
NatSchAG M-V geschützten Biotope: 

- NWM04805 – Stehendes Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation (Kar-
tierungsjahr 1996) – südlich des Plangebietes, in ca. 25 m Entfernung 

 
In einem Umkreis von ca. 200 m (Wirkzone II) befinden sich die folgenden gemäß § 20 
NatSchAG M-V geschützten Biotope: 

- NWM04821 - Stehendes Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation 
(Kartierungsjahr 1996) – östlich des Plangebietes, in ca. 130 m Entfernung 

- NWM04822 – Naturnahe Feldhecke (Kartierungsjahr 1996) – nördliche des 
Plangebietes, in ca. 100 m Entfernung 

- NWM04833 – Stehendes Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation 
(Kartierungsjahr 1996) – östlich des Plangebietes, in ca. 115 m Entfernung 

- NWM04805 – Stehendes Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation 
(Kartierungsjahr 1996) – südlich des Plangebietes, in ca. 13 m Entfernung 
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Abb. 1: Darstellung der geschützten Biotope im Umfeld (200 m) des Plangebietes gemäß der LIN-
FOS-Datenbank, © GeoBasis DE/M-V 2021. 

 
Nördlich des Geltungsbereiches befindet sich in ca. 160 m Entfernung eine Hecken-
struktur. Diese ist im Geoportal M-V als naturnahe Feldhecke (NWM04832) dargestellt 
und gemäß dieser Darstellung nach § 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschützt. Nach 
der aktuellen Ausprägung ist diese Heckenstruktur nicht mehr als naturnahe Feldhe-
cke zu betrachten. Der östliche Teil der Hecke ist nach aktuellen Kartierungen nicht 
mehr vorhanden. Der darauffolgende Heckenteil grenzt von zwei Seiten an Bebauung 
bzw. Verkehrswege und befindet sich damit nicht mehr in der freien Landschaft. Le-
diglich der nördliche Teil der Heckenstruktur befindet sich in der freien Landschaft, 
dieser ist mit einer Länge von 40 m allerdings nicht lang genug, um dem Schutzstatus 
des § 20 NatSchAG M-V zu entsprechen. 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 wurde geprüft, ob mit der 
Umsetzung der Planung unzulässige Maßnahmen gemäß § 20 NatSchAG M-V eintre-
ten können. Gemäß § 20 NatSchAG M-V sind Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheb-
lichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotopen führen 
können unzulässig. 
 
Die gesetzlich geschützten Biotope nördlich und östlich des Plangebietes werden 
durch den Bebauungsplan Nr. 29 nicht erheblich beeinträchtigt. Die östlich gelegenen 
geschützten Biotope befinden sich bereits innerhalb der Ortslage Kalkhorst und sind 
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dementsprechend anthropogen vorbelastet. Mit der vorliegenden Planung wird der Ab-
stand des bestehenden Gewerbegebietes und den im Norden davon vorhandenen ge-
schützten Biotopen nicht verändert. Demnach entstehen auch in diesem Bereich keine 
erheblichen Beeinträchtigungen durch den Bebauungsplan Nr. 29. 
 
Die stehenden Kleingewässer mit ihrer Ufervegetation, in der näheren Umgebung des 
Plangebietes, werden durch die vorliegende Planung nicht erheblich beeinträchtigt. 
Die drei Kleingewässer befinden sich bereits innerhalb bzw. im Randbereich der Orts-
lage Kalkhorst. Die östlich des Geltungsbereiches liegenden Kleingewässer sind be-
reits von Bebauung umgeben. Mit dem geplanten Gewerbegebiet nähert sich die Be-
bauung an diese Kleingewässer nicht an. Eine Annäherung der Bebauung erfolgt bei 
dem südlich des Plangebietes gelegenen Kleingewässer. Dieses befindet sich im 
Randbereich der Ortslage Kalkhorst und ist umgeben von einem Zierrasenstreifen, 
welcher regelmäßig gemäht wird. Im Norden grenzt die Friedensstraße an das Klein-
gewässer und im Osten, Süden und Westen grenzt ein Radweg an das Kleingewässer 
an. Außerdem befindet sich in direkter Nähe der Sportplatz der Ortslage Kalkhorst so-
wie ein Spielplatz. Mit dem Bebauungsplan Nr. 29 erfolgt die geringfügige Annäherung 
des bereits vorhandenen Gewerbegebietes an dieses Kleingewässer. Aufgrund der 
bereits bestehenden anthropogenen Nutzungen, unmittelbar an dem Kleingewässer 
und der damit vorhandenen Vorbelastung sowie der geringen Annährung des Gewer-
begebietes entsteht durch den Bebauungsplan Nr. 29 der Gemeinde Kalkhorst keine 
erhebliche Beeinträchtigung dieses Kleingewässers. 
 
Aufgrund der dargestellten Argumentation und der bestehenden Vorbelastungen wird 
im vorliegenden Fall nicht die Notwendigkeit eines Ausnahmeantrages gemäß § 20 
Abs. 3 gesehen.  
 
 
3. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
3.1 Grundlagen der Methodik der Umweltprüfung 
 
Die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgten auf Grundlage 
der im § 2 Absatz 4 BauGB benannten Aspekte. Demnach wird für die Belange des 
Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a eine Umweltprüfung durchgeführt, in 
der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen unter Beachtung der An-
lage 1 (zu § 2 Absatz 4 und §§ 2a und 4c) ermittelt werden. Nachstehend erfolgt eine 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Ba-
sisszenario) schutzgutbezogen. Im Anschluss wird eine Prognose über die Entwick-
lung des Umweltzustandes bei der Durchführung der Planung dargestellt. Ebenso wird 
die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Pla-
nung beschrieben und bewertet.  
 
 
3.2 Schutzgut Mensch 
 
Bewertungskriterien 
- Lärmimmissionen 
- Visuelle Wahrnehmung 
- Erholungsnutzung 
- Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
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Basisszenario 
Für den Menschen werden Auswirkungen einer Planung bedeutsam, wenn sie sich auf 
sein Wohnumfeld und/oder die Erholungsfunktion in der Landschaft beziehen. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 29 soll das bestehenden Gewerbegebiete geordnet und 
auf einer vorhandenen landwirtschaftlich genutzten Fläche erweitert werden. 
 
Im Umfeld des Plangebietes werden die Flächen überwiegend als Wohngebiet sowie 
als landwirtschaftliche Flächen genutzt. 
 
Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
Erholungs- und Freizeitnutzung 
Der überplanten ackerbaulich sowie gewerblich genutzten Flächen ist keine Erho-
lungsfunktion zuzuordnen.  
 
Die Bedeutung des Plangebietes für die landschaftsgebundene Erholung sowie für die 
Freizeitnutzung wird nicht zunehmen. Dieser Aspekt ist dementsprechend nicht näher 
zu betrachten 
 
Lärmimmissionen 
Im Zuge der Entwurfserarbeitung wird ein Lärmgutachten für den Bebauungsplan 
Nr. 29 erstellt. 
 
Visuelle Wahrnehmung 
Das Plangebiet befindet sich am westlichen Rand der Ortslage Kalkhorst. Der Gel-
tungsbereich ist von der Landstraße 01 einsehbar. 
 
Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
Das Plangebiet befindet sich im Randbereich einer bestehenden Ortslage. Es wird mit 
der Umsetzung der Planungsziele, ggf. unter Beachtung von Lärmschutzmaßnahmen, 
von einer Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ausgegangen. 
 
Altlasten 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind in dem Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes keine Altablagerungen oder Altlastenverdachtsflächen bekannt. 
 
Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt das bestehende Gewerbegebiet in seiner 
jetzigen, ungeordneten Form erhalten. Ebenso bleibt die Ackerfläche als Landwirt-
schaftliche Fläche bestehen. 
 
Zusammenfassung 
Insgesamt geht die Stadt davon aus, dass es durch die Planung nicht zu beträchtlichen 
negativen Auswirkungen auf die vorhandene Wohnbebauung innerhalb der Ortslage 
Kalkhorst kommen wird, da bereits Vorbelastungen durch das bestehende Gewerbe-
gebiet vorhandenen sind.  
 
 
3.3 Schutzgut Tiere, Pflanzen sowie biologische Vielfalt 
 
Bewertungskriterien 
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Tiere 
- Vorkommen gefährdeter Arten 
- Vielfalt von Tieren  
 
Pflanzen 
- Baumbestand/Biotop mit gesetzlichem Schutzstatus 
- Geschützte Pflanzen 
- Biotoptypen  
 
Biologische Vielfalt 
- Naturnähe 
- Vielfalt  
- Biotopverbund 
- Lage in Schutzgebieten 
 
Basisszenario 
 
Tiere 
Bei baulichen Planvorhaben sind artenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen. 
Es ist abzuprüfen, inwiefern das Planvorhaben Auswirkungen auf europa-rechtlich ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten hat. 
 
In § 44 Bundesnaturschutzgesetz Abs.1 Nr.1- 4 ist Folgendes dargelegt: 
 
Es ist verboten, 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-
digen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 
In § 44 BNatSchG ist weiterhin jedoch auch Folgendes vermerkt: 

- Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder euro-
päische Vogelarten betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Ab-satzes 
1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigun-
gen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, 
soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-haben betroffe-
nen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt wird.  

- Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen fest-ge-
setzt werden.  
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- Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zu-griffs-, 
Besitz- und Vermarktungsverbote nicht vor.  

- Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung.  

 
Somit sind nachfolgende Arten zu berücksichtigen: 

- sämtliche europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VogelSchRL und den dazu-
gehörigen Anlagen einschl. regelmäßig auftretende Zugvögel n. Art. 4 Abs. 2 
VogelSchRL, 

- sämtliche Arten des Anhangs IV a FFH-RL, 
- Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV b der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Arten. 
 
Nach Vogelschutzrichtlinie (VogelSchRL) Artikel 1 unterliegen alle europäischen wild-
lebenden Vogelarten den gesetzlichen Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie. Ent-
sprechend ist § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) anzuwenden. 
 
Pflanzen 
Erfassung des Baumbestandes 
Gemäß Baumschutzkompensationserlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz vom 15.Oktober 2007 ist der Bestand an geschützten 
Bäumen auf Grundlage von Vermessungen und eigenen Erhebungen für das Plange-
biet zu ermitteln.  
 
Die gesetzliche Grundlage für die Behandlung von gesetzlich geschützten Bäumen 
bildet der § 18 des Naturschutzausführungsgesetzes des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern (NatSchAG M-V). 
 
§ 18 NatSchAG M-V – Gesetzlich geschützte Bäume 
(1) Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 100 Zentimetern, gemessen in 
einer Höhe von 1,30 Metern über dem Erdboden, sind gesetzlich geschützt. Dies gilt 
nicht für 

1. Bäume in Hausgärten, mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden 
und Buchen, 

2. Obstbäume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie, 
3. Pappeln im Innenbereich, 
4. Bäume in Kleingartenanlagen im Sinne des Kleingartenrechts, 
5. Wald im Sinne des Forstrechts, 
6. Bäume in denkmalgeschützten Parkanlagen, sofern zwischen der unteren Na-

turschutzbehörde und der zuständigen Denkmalschutzbehörde einvernehmlich 
ein Konzept zur Pflege, Erhaltung und Entwicklung des Parkbaumbestands er-
stellt wurde. 

 
(2) Die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle Handlungen, die zu ihrer Zerstö-
rung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten. 
Zulässig bleiben fachgerechte Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Maß-nah-
men zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben oder Sachen von 
bedeutendem Wert. 
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(3) Die Naturschutzbehörde hat von den Verboten des Absatzes 2 Ausnahmen zuzu-
lassen, wenn 

1. ein nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zulässiges Vorhaben 
sonst nicht oder nur unter unzumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden 
kann, 

2. von dem Baum Gefahren oder unzumutbare Nachteile ausgehen, die nicht auf 
andere Weise mit zumutbarem Aufwand beseitigt werden können oder 

3. Bäume im Interesse der Erhaltung und Entwicklung anderer gesetzlich ge-
schützter Bäume entfernt werden müssen. 

 
Die Grundlage für die landesweit einheitliche Kompensationspraxis bildet der Baum-
schutzkompensationserlass. Hier wird u.a. der notwendige Ausgleich für Baumfällun-
gen, Schädigungen von Einzelbäumen geregelt. 
 
Geschützte Pflanzen 
Von den in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden nach Anhang IV der FFH-RL 
geschützten Pflanzenarten sind im Ergebnis der Überblickskartierung im Rahmen der 
artenschutzfachlichen Untersuchungen keine auf der zur Bebauung vorgesehenen 
Fläche zu erwarten. Das Vorkommen von in Anhang IV aufgeführten Moos- und Flech-
tenarten ist für Mecklenburg-Vorpommern nicht bekannt und daher für eine weitere 
Prüfung nicht relevant. 
 
Biotoptypen  
Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplanes wurde eine Biotoptypenkartierung 
erstellt. Diese bildet u.a. die Grundlage für die Ermittlung der Eingriffe. Ein Großteil 
des Plangebietes wird als Gewerbegebiet und als intensiv landwirtschaftlich genutzte 
Ackerfläche charakterisiert. Diese Biotope besitzen eine niedrige Wertigkeit.  
 
Biologische Vielfalt 
Das Plangebiet ist geprägt durch das bestehende Gewerbegebiet und eine intensiv 
landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche. Somit weist er Geltungsbereich eine geringe 
biologische Vielfalt auf. 
 
Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Tiere 
Zur Beachtung der artenschutzrechtlichen Belange wurde ein Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag erarbeitet. Mit der Umsetzung der Planungsziele sind potentiell Verbots-
tatbestände gemäß § 44 BNatSchG möglich. Aus diesem Grund wird ein Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. Dieser zeigt ggf. notwendige Maßnahmen 
auf, um das Eintreten dieser Verbotstatbestände zu verhindern.  
 
Pflanzen 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich 4 Bäume. Keiner dieser Bäume ist gemäß 
§ 18 NatSchAG M-V gesetzlich geschützt. Mit der Umsetzung der Planungsziele müs-
sen 2 der 4 Bäume entfernt werden. Diese werden nach dem Baumschutzkompensa-
tionserlass ausgeglichen. 
 
Baumrodungen 
Zur Bilanzierung der Baumrodungen wird als Grundlage der Baumschutzkompensati-
onserlass M-V herangezogen. Demnach entsteht eine Kompensationspflicht für 
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Einzelbäume auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, wenn im 
Rahmen größerer Vorhaben – zum Beispiel bei der Errichtung baulicher Anlagen – 
neben anderen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft auch Einzelbäume be-
troffen sind. Diese Voraussetzung wird durch die hier vorliegende Planung erfüllt. Im 
Plangebiet ist die Entfernung mehrerer Einzelbäume zur Umsetzung der Planungsziele 
notwendig. Entsprechend der Definition im Baumschutzkompensationserlass haben 
Einzelbäume mindestens einen Stammumfang von 50 cm, gemessen in einer Höhe 
von 130 cm über dem Erdboden.  
 
In der Anlage 1 des Baumschutzkompensationserlasses sind die Vorgaben zum Kom-
pensationsumfang bei der Beseitigung von Bäumen aufgeführt. Demnach sind Bäume 
mit einem Stammumfang von 50 bis 150 cm im Verhältnis 1:1, Bäume > 150 cm bis 
250 cm im Verhältnis 1:2 und Bäume > 250 cm im Verhältnis 1:3 auszugleichen. In der 
folgenden Tabelle sind die zur Beseitigung bestimmten Bäume sowie das entspre-
chende Ausgleichserfordernis aufgeführt. Für die gemäß § 18 NatSchAG M-V ge-
schützten Gehölze wird ein entsprechender Fällantrag gestellt.  
 
Tab. 1: Funktionsverlust durch Baumrodungen gemäß Baumschutzkompensationserlass M-V. 

Lfd. Nr. Baumart 
Stammumfang 

in cm 

Ausgleichserfordernis 

(Anzahl von Bäumen) 

1 Weide (Salix) 94 1 

2 Linde (Tilia) 94 1 

Ausgleich Einzelbäume - Gesamt 2 

 
Die Gemeinde Kalkhorst möchte die Ausgleichspflanzungen im Plangebiet durchfüh-
ren. Innerhalb des Plangebietes werden mehrere heimische Laubbäume entlang der 
Verkehrsflächen und Stellplätze gepflanzt. Zwei dieser Laubbäume dienen als Aus-
gleichsbäume für die zu fällenden Bäume. 
 
Biologische Vielfalt 
Die Flächen des Plangebietes sind bereits stark anthropogen vorbelastet. Mit der 
Durchführung der Planung entstehen keine maßgeblichen Beeinträchtigungen für die 
biologische Vielfalt. 
 
Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei der Nichtdurchführung der Planung blieben die bestehenden Habitate erhalten. Mit 
einer bleibenden anthropogenen Nutzung dieses Bereiches ist aufgrund dieser Nut-
zungen von keiner Erhöhung der biologischen Vielfalt auszugehen.  
 
Bewertung - Schutzgut Tiere, Pflanzen sowie biologische Vielfalt 
 
Tiere 
Bei der Nichtdurchführung der Planung würde das bestehende Artenspektrum erhal-
ten bleiben. 
 
Pflanzen 
Streng geschützte Arten sind aufgrund der aktuellen Ausprägung und aktuellen Nut-
zung des Plangebietes nicht zu erwarten. Die vorhandenen Bäume würden bei Nicht-
durchführung der Planung vollständig erhalten bleiben. 
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Biologische Vielfalt 
Insgesamt sind in Bezug auf die biologische Vielfalt eher geringe Auswirkungen zu 
erwarten. Die vorhandenen Biotope weisen eine geringe Wertigkeit auf.  
 
Bewertung - Schutzgut Tiere, Pflanzen sowie biologische Vielfalt 
Tiere  
Unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen kann das Eintreten 
von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. 
 
Pflanzen 
Streng geschützte Arten sind von der Planung nicht betroffen. 
 
Mit der Umsetzung der Planung werden zahlreiche Neupflanzungen von Bäumen, z.B. 
entlang der Erschließungsstraße, vorgesehen.  
 
Biologische Vielfalt 
In Bezug auf die biologische Vielfalt sind nur geringe Auswirkungen zu erwarten. Es 
wird lediglich eine Ackerfläche überplant und das entstehende Gewerbegebiet wird 
durch eine Heckenpflanzung und mehrere Baumpflanzungen sowie eine Mähwiese 
aufgewertet. 
 
 
3.4 Schutzgut Boden 
 
Bewertungskriterien 
- Filter- und Pufferfunktion 
- Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
- Wertvoller Boden, Kulturgut 
- Anthropogene Beeinträchtigungen 
- Altlasten 
 
Basisszenario 
Im Natur- und Landschaftshaushalt und Stoffkreislauf hat das Schutzgut „Boden“ we-
sentliche Funktionen. Er übernimmt das Filtern, Speichern, Puffern und die Umwand-
lung verschiedenster Stoffe und ist für Bodentiere, Mikroorganismen sowie für Pflan-
zen und deren Wurzeln Lebensraum. Die Eigenschaften des Bodens (Substrat, Hu-
musgehalt und Hydromorphie) sind wesentlich für die Ausprägung der natürlich auf-
tretenden Vegetation.  
 
Hinzu kommt laut § 2 BBodSchG die Bedeutung des Bodens für den Menschen als 
Produktionsgrundlage für dessen Ernährung, als Standort für die Besiedelung und als 
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.  
 
In der LINFOS-Datenbank sind für den Bereich des Plangebietes am westlichen Orts-
rand der Ortslage Kalkhorst folgende Bodentypen verzeichnet: Lehm-/ Tieflehm- Pseu-
dogley (Staugley)/ Parabraunerde- Pseudogley (Braunstaugley)/ Gley- Pseudogley 
(Amphigley); Grundmoränen, mit starkem Stauwasser- und/ oder mäßigem Grundwas-
sereinfluß, eben bis kuppig. Im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan (GLRP) wird 
die Schutzwürdigkeit des Bodens als „Bereich mit hoher bis sehr hoher Schutzwürdig-
keit“ dargestellt. 
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Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
Die natürliche Bodenstruktur und stoffliche Zusammensetzung sind durch die intensiv 
ackerbaulich genutzte Fläche und das bestehende Gewerbegebiet bereits verändert. 
Die maßgeblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden entstehen durch dau-
erhafte Bodenversiegelungen bzw. Überbauung. 
 
Es erfolgt die Nachnutzung bzw. Ergänzung eines bereits vorbelasteten Standortes. 
Es wird dem Grundsatz vom sparsamen Umgang mit Grund und Boden gefolgt. Die 
zusätzlichen Versiegelungen werden im Rahmen der Eingriffsbilanzierung berücksich-
tigt.  
 
Die Wirksamkeit der Bodenfunktion nach § 2 des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) im Plangebiet unter Berücksichtigung vorhandener Beeinträchtigungen 
sind nachfolgend zusammengefasst: 
 
Tab. 2: Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG und ihre Wirksamkeit im Plangebiet 

Bodenfunktion nach § 2 BBodSchG Wirksamkeit im Untersuchungsgebiet 

1. Natürliche Funktion als   

a) Lebensgrundlage und Lebens-
raum für Menschen, Tiere, Pflanzen und 
Bodenorganismen 

Die Lebensraumfunktion für Tiere ist auf und im Boden 
im Bereich des Gewerbegebietes und der intensiv land-
wirtschaftlich genutzten Ackerfläche eingeschränkt.  
In dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden 
keine potentiellen Wirkfaktoren/potentielle Beeinträchti-
gungen für die dauerhafte Flächeninanspruchnahme 
von Boden bzw. Biotopen als Habitatverlust benannt.  

b) Bestandteil des Naturhaushalts, 
insbesondere mit seinen Wasser- und 
Nährstoffkreisläufen 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Trinkwas-
serschutzzonen. 

c) Abbau-, Ausgleichs- und aufbau-
medium für stoffliche Einwirkungen auf 
Grund der Filter-, Puffer- und Stoffum-
wandlungseigenschaften insbesondere 
auch zum Schutz des Grundwassers 

Die Gemeinde hat für das Plangebiet ein Bodengutach-
ten der Baustoff- und Umweltlabor GmbH, Stand 
15.12.2022, anfertigen lassen. Als wesentliches Ergeb-
nis des Gutachtens konnte festgestellt werden, dass 
eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswas-
sers nicht möglich ist. 
 
Im Rahmen des Vorentwurfes wird der zuständige 
Zweckverband beteiligt, so dass Informationen zum Lei-
tungsbestand eingeholt werden und eine mögliche Ein-
leitung in bestehende Regenwasserleitungen geprüft 
wird. Zum Planentwurf soll eine Konzeption zur Ablei-
tung des Niederschlagswassers vorliegen. 

2. Funktion als Archiv der Natur- 
und Kulturgeschichte 

Im Plangebiet sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine Bodendenkmale vorhanden.   

 
Als dritte Bodenfunktion werden im BBodSchG die Nutzungsfunktionen aufgezählt. 
Diese wurden nicht berücksichtigt, da sie nicht der Einschätzung der ökologischen Bo-
denqualität dienen und zudem im gesamten Plangebiet nicht von Belang sind. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich innerhalb des Plangebietes keine Alt-
lasten oder altlastenverdächtigen Flächen. 
 
Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Ohne die Durchführung der Maßnahme würde die jetzige Nutzung bestehen bleiben. 
Die bestehende Bodenfunktion würde keine weitere Verschlechterung erfahren. Auf 
die bestehenden Vorbelastungen wurde bereits eingegangen, so dass von einer ge-
ringen bestehenden Bodenfunktion auszugehen ist.  
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Bewertung – Schutzgut Boden 
Mit der Nachnutzung einer bereits vorbelasteten Fläche wird dem Grundsatz des spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden gefolgt.  
 
Unter Berücksichtigung des notwendigen Ausgleiches für die Versiegelung sowie der 
bestehenden Vorbelastungen ist mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Boden zu rechnen.  
 
 
3.5 Schutzgut Wasser 
 
Bewertungskriterien 
 
Grundwasser 
- Verschmutzungsgefahr des Grundwassers 
- Grundwasserneubildung, -dynamik 
- Grundwasserbeschaffenheit 
 
Oberflächengewässer 
- Selbstreinigungsfunktion Oberflächengewässer 
- Lebensraumfunktion der Gewässer und ihrer Uferbereiche 
- Gewässerbeeinträchtigungen durch ufernahe Nutzung 
 
Trinkwasserschutzzone 
- Schutzstatus 
 
Basisszenario 
 
Grundwasser 
Der Grundwasserflurabstand wird in der LINFOS-Datenbank mit >10 m angegeben. 
Die Grundwasserressourcen werden als potentiell nutzbares Dargebot mit hydrauli-
schen Einschränkungen dargestellt.  
 
Oberflächengewässer 
Innerhalb des Plangebietes ist kein Oberflächengewässer vorhanden.  
 
Trinkwasserschutzzone 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzzonen. 
 
Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
Grundwasser 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzzonen. Aufgrund der 
hohen Abdeckung des Grundwassers sind mit der Umsetzung der Planung keine Ver-
änderungen zu erwarten. 
 
Oberflächengewässer 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer. 
 
Trinkwasserschutzzone 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzzonen.  
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Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei der Nichtdurchführung der Planung würden die vorhandenen Beeinträchtigungen 
durch Versiegelungen bestehen bleiben.  
 
Bewertung – Schutzgut Wasser 
Es ist nicht von erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser auszugehen.  
 
 
3.6 Schutzgut Fläche 
 
Bewertungskriterien 
- Größe der zusammenhängenden Freiflächen 
- Naturnähe der Freiflächen 
- Belastung der Freiflächen durch Lärm und Luftschadstoffe 
- Flächenverbrauch 
 
Basisszenario 
Mit dem hier betrachteten Bebauungsplan erfolgt im Wesentlichen eine Erweiterung 
des Gewerbegebietes im westlichen Bereich der Ortslage Kalkhorst. Es kommt dabei 
zu weiteren Versiegelungen durch die Ergänzung von Gewerbegebäuden. Dazu wer-
den ca. 4,8 ha intensiv ackerbaulich genutzte Fläche überplant. 
 
Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
Bei der Erweiterung des Gewerbegebietes kommt es zu einem zusätzlichen Flächen-
verbrauch von ca. 1,8 ha. Diese Erweiterung des Gewerbegebietes geschieht auf In-
tensivackerfläche. Dieser Flächenverbrauch wird für die Ergänzung eines Gewerbe-
gebietes als relativ gering eingeschätzt. Diese Versiegelung wird im Rahmen der Ein-
griffsbilanzierung betrachtet und es werden entsprechende Minderungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen zugeordnet. Es erfolgt keine zusätzliche Zerschneidung der freien 
Landschaft, da das Plangebiet direkt an die Ortslage Kalkhorst angrenzt. 
Mit der Umsetzung der Planung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Fläche zu erwarten.  
 
Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde die bestehende Nutzung erhalten bleiben. 
Für die Gemeinde Kalkhorst steht die Erweiterung des Gewerbegebietes aufgrund ho-
her Nachfrage im Vordergrund.  
 
Bewertung – Schutzgut Fläche 
Die Nachnutzung anthropogen vorbelasteter Bereiche ist generell einem Verbrauch 
von freier Landschaft vorzuziehen. Derzeit stellt das Plangebiet bereits zum Teil ein 
Gewerbegebiet dar. Die Erweiterung erfolgt auf intensiv genutzter Ackerfläche. 
 
Mit der Umsetzung der Planung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Fläche zu erwarten. 
 
 
3.7 Schutzgut Luft und Klima 
 
Bewertungskriterien 
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- Veränderung des Klimas 
- Veränderung der lufthygienischen Situation 
- Vegetation als klima- und lufthygieneregulierende Faktoren 
- Klimawandel 
 
Basisszenario 
Das Plangebiet ist aufgrund der Nähe zur Ostsee maritim beeinflusst und wird dem 
Binnenplanarklima zugeordnet. Die Gemeinde Kalkhorst liegt in einem niederschlags-
normalen Gebiet. Die durchschnittliche jährliche Niederschlagshöhe liegt zwischen 
550-600 mm. Die Jahresschwankung der mittleren Temperatur ist niedriger als im Bin-
nenland. Große Windstärken und eine hohe Luftfeuchte sind typische Klimaeigen-
schaften dieser Landschaftszone. (vgl. GLRP II.2.4.1 Klima und Luft- Gegenwärtiger 
Zustand).   
 
Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
Auswirkungen auf das Klima sind nur im kleinklimatischen Bereich durch die Verände-
rung vorhandener Strukturen zu erwarten. Denn intensiv genutzte Ackerflächen besit-
zen eine geringe Bedeutung in Bezug auf die Kaltluftproduktion. Überschreitungen ge-
setzlich zulässiger Immissionen sind im Zusammenhang mit der hier betrachteten Pla-
nung nicht zu erwarten. Mit der vorliegenden Planung werden keine Eingriffe in das 
Schutzgut Luft und Klima geplant, die den aktuellen Zustand dauerhaft negativ beein-
flussen könnten. 
 
Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung würden sich die derzeitigen Klimaparameter nicht 
verändern.  
 
Bewertung – Schutzgut Klima und Luft 
Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen wird mit der Umsetzung der Planungs-
ziele nicht mit gravierenden Auswirkungen auf das Klima gerechnet. 
 
 
3.8 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 
Bewertungskriterien 
- Vorhandensein schützenswerter oder geschützter Kultur- und Sachgüter 
 
Basisszenario 
Innerhalb des Plangebietes sind keine Bau- oder Bodendenkmale oder sonstige zu 
beachtende Sachgüter bekannt. 
 
Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
Bei den im Bebauungsplan nachrichtlich übernommenen Bodendenkmalen muss vor 
Beginn jeglicher Arbeiten die fachgerechte Bergung und Dokumentation der betroffe-
nen Teile des Bodendenkmals sichergestellt werden. Die Kosten für diese Maßnah-
men trägt der Verursacher des Eingriffs § 6 Abs. 5 Denkmalschutzgesetz (DSchG M-
V). Über die in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation 
der Bodendenkmale ist das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V, Fachbe-
reich Archäologie, rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. Wenn wäh-
rend der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist 
gemäß § 11 Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) die zuständige Untere 
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Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle sind bis 
zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und 
Denkmalpflege M-V in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind 
der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, 
die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zu-
gang der Anzeige. 
 
 
Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung wäre keine Veränderungen des gegenwärtigen Zu-
standes zu erwarten.  
 
Bewertung - Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind keine weiteren Betrachtungen des Schutz-
gutes Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter notwendig. 
 
 
3.9 Schutzgut Landschaft 
 
Bewertungskriterien 
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Natürlichkeit 
- Charakter/Erkennbarkeit 
- Erholung 
 
Basisszenario 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Natürlichkeit 
Als Landschaftsbild wird die sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform der Landschaft 
als Teil der Erdoberfläche in seiner räumlichen sowie zeitlichen Variabilität bezeichnet. 
Es ergibt sich aus der Art der Ausprägung der Landschaftselemente und deren Zu-
sammenstellung. Die Einschätzung der Landschaftsbildeinheiten unterliegt folgenden 
Bewertungskriterien: 
 
Vielfalt: 

- Vorhandensein landschaftsgliedernder Strukturelemente, auftretende Land-
nutzungsformen, Reliefvielfalt 

 
Eigenart und Schönheit: 

- Vorkommen gebietsspezifischer Landschaftselemente, landschaftstypische na-
türliche Erscheinungen und Strukturen, sinnlich wahrnehmbare Wirkungen aus-
gehend vom Relief, vom Wasser, von der Vegetation, von der Bebauung und 
der Nutzung 

 
Natürlichkeit: 

- Vorhandensein von Biotopstrukturen der traditionellen Kulturlandschaft, Inter-
pretation der Eingriffs- und Flächennutzungsintensität des Menschen, Wahr-
nehmung und Bewertung technischer Landschaftsbestandteile 

 
Eine Beschreibung der Charakteristik des Plangebietes ist im nächsten Punkt darge-
stellt. In Bezug auf die hier dargestellten Kriterien lassen sich für das Plangebiet fol-
genden Aussagen zusammenfassen: 
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Vielfalt 
Das Plangebiet wird durch das bestehende Gewerbegebiet und eine intensiv landwirt-
schaftlich genutzte Ackerfläche strukturiert. Die strukturgebenden Elemente sind die 
Gebäude des Gewerbegebietes innerhalb des Geltungsbereiches. Aus diesem Grund 
wird die Vielfalt des Plangebietes als gering eingestuft.  
 
Eigenart und Schönheit 
Innerhalb des Plangebietes ist die Ackerfläche als landschaftstypische Struktur vor-
handen. Der Geltungsbereich wird von dem bestehenden Gewerbegebiet und der 
landwirtschaftlichen Nutzung dominiert. Das Relief ist im Bereich des Plangebietes 
flach ausgeprägt und weist keine charaktergebenden Strukturen auf. Dementspre-
chend werden die Eigenart und Schönheit als enorm beeinträchtigt eingeschätzt.  
 
Natürlichkeit 
Das Plangebiet ist durch die derzeitige Nutzung vollständig anthropogen überformt.  
 
Charakter/Erkennbarkeit 
Das Orts- und Landschaftsbild ist aktuell durch das Gewerbegebiet und die Ackerflä-
che geprägt. Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes entstehen durch die 
ungeordnete gewerbliche Fläche. Dieser Bereich besitzt keine klare Struktur, dadurch 
entsteht ein ungeordneter Eindruck. 
 
Erholung 
Derzeit unterliegt das Plangebiet einer geringen Freizeit und Erholungsnutzung. 
 
Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 29 ergeben sich Veränderungen in Bezug auf das Land-
schafts- bzw. Ortsbild. Um diese Veränderungen zu minimieren wird das Plangebiet 
nach Südwesten mit einer Hecke zur freien Landschaft abgegrenzt. Ebenfalls wird 
durch die geplante Hecke das Erscheinungsbild des Ortseingangs der Ortslage Kalk-
horst geschützt. Außerdem erfolgt die Neuordnung eines bisher unklar strukturierten 
Bereiches. Aufgrund dieser Hecke und dem angrenzenden bereits bestehenden Ge-
werbegebiet, welches die Landschaft prägt, sowie der Neuordnung des Gewerbege-
bietes ist die Betroffenheit des Schutzgutes Landschaft gering. 
 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Natürlichkeit 
Mit der Umsetzung der Planungsziele kommt es zu einer Erweiterung des bestehen-
den Gewerbegebietes angrenzend an die Ortslage Kalkhorst. Landschaftsgliederndes 
Strukturelement sind vor allem die Gebäude des Gewerbegebietes. Es dominiert ak-
tuell der zum Teil ungeordnete Zustand dieses Bereiches. Das städtebauliche Konzept 
sieht eine Ordnung des vorhandenen Gewerbegebietes vor. Somit sind nur geringe 
Auswirkungen in Bezug auf den allgemeinen Eindruck der Schönheit der Landschaft 
zu erwarten. 
 
Charakter/Erkennbarkeit 
Die Gemeinde Kalkhorst hat sich im Zusammenhang mit der Erweiterung des Gewer-
begebietes mit dem vorhandenen Ort- und Landschaftsbild auseinandergesetzt. Es 
handelt sich um einen zum Teil bereits als Gewerbegebiet genutzten Bereich am west-
lichen Rand der Ortslage Kalkhorst. Im Norden, Osten und Süden schließen sich un-
terschiedliche Bereiche (Wohnbebauung, Sportplatz, Minimare) der Ortslage Kalk-
horst an. Die westlich gelegenen Flächen werden landwirtschaftlich genutzt. Aufgrund 
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der derzeitigen Nutzung und Gestaltung ist das Plangebiet in dem bereits gewerblich 
genutzten Bereich dem Siedlungsraum zuzuordnen. Mit der Umsetzung der Planung 
erfolgt eine Erweiterung des Gewerbegebietes in die freie Landschaft. 
 
Das städtebauliche Konzept sieht eine Hecke am südwestlichen Rand des Bebau-
ungsplanes vor. Diese soll das Gewerbegebiet zur freien Landschaft abschirmen und 
den Ortseingang der Ortslage Kalkhorst gliedern. 
 
Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei einer Nichtdurchführung der Planung würde die bestehende Nutzung und damit 
das zum Teil ungeordnete Bild in diesem Bereich erhalten bleiben. 
 
Bewertung – Schutzgut Landschaft/Ortsbild 
Aufgrund der dargestellten Argumentation und beschriebenen gestalterischen Kon-
zeption des Plangebietes sowie unter Berücksichtigung der Vorbelastungen werden 
die negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild als gering eingeschätzt. 
 
 
3.10 Wechselwirkungen der Umweltauswirkungen einzelner Schutzgüter 
 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB sind im Rahmen der Umweltprüfung die Wechselwir-
kungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes zu berücksichtigen. 
Wie den einzelnen Schutzgutkapiteln entnommen werden kann, erfüllen bestimmte 
Strukturen im Plangebiet vielfältige Funktionen. Umweltfachliche Entwicklungsziele 
und Wirkungen auf die Schutzgüter können sich gegenseitig sowohl positiv als auch 
negativ verstärken oder abschwächen.  
 
Maßgeblich für die Planung ist die zusätzliche Versiegelung. Der Boden interagiert mit 
seinen spezifischen Funktionen des Wasserhaushaltes. Ebenso bestehen Wechsel-
wirkungen des Bodens als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Diese fallen jedoch 
aufgrund der überwiegenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und der beste-
henden gewerblichen Nutzung gering aus. 
  
Aufgrund der bestehenden starken anthropogenen Überformung sind die Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgütern generell als gering einzuschätzen. Die Wechsel-
wirkungen, wie beispielsweise zwischen Bodenversiegelung und Versickerungsfähig-
keit sowie Verlust an Lebensraum, wurden bereits im Rahmen der Schutzgutabarbei-
tung berücksichtigt.  
 
 
3.11 Störfälle 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im planungsrelevanten Umfeld keine Störfallbe-
triebe vorhanden. Aufgrund der aktuellen Nutzungen und der Lage am Ortsrand sind 
diese dort auch nicht zu erwarten.  
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4. Entwicklungsprognose zum Umweltzustand 
4.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung 
 
Bau und Vorhandensein des Vorhabens einschließlich Abrissarbeiten 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 29 ist eine Erweiterung und Ordnung des Gewerbegebie-
tes der Gemeinde Kalkhorst vorgesehen. Dafür sind zum Teil Gebäudeabrisse not-
wendig. 
 
Nutzung von natürlichen Ressourcen 
In dem hier betrachteten Bebauungsplan wird ein bestehendes Gewerbegebiet sowie 
eine ackerbaulich genutzte Fläche überplant. Es erfolgt eine Erweiterung des Gewer-
begebietes. Für die Erschließung des Gewerbegebietes entsteht eine neue Erschlie-
ßungsstraße auf der Ackerfläche.  
 
Art und Menge an Emissionen 
Nach der Einschätzung der Gemeinde Kalkhorst rufen die Ziele des Bebauungsplanes 
Nr. 29 keine signifikanten Beeinträchtigungen durch Schadstoffe, Erschütterungen, 
Licht, Wärme oder Strahlungen hervor. 
 
Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 
Die Abfallentsorgung erfolgt auf Grundlage der Abfallsatzung des Landkreises Nord-
westmecklenburg. 
 
Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe und die Umwelt 
Mit der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes sind keine hervorzuhebenden 
Risiken für die menschliche Gesundheit verbunden.  
 
Ebenso besteht keine Betroffenheit/kein Risiko für das kulturelle Erbe. Innerhalb des 
Plangebietes befinden sich keine Bau- oder sonstigen Denkmäler.  
 
Kumulierung mit anderen Projekten 
Abgesehen von dem Bebauungsplan Nr. 29 sind in der Gemeinde Kalkhorst keine 
weiteren Gewerbegebiete geplant. Somit können kumulierende Wirkungen mit ande-
ren Projekten ausgeschlossen werden.  
 
Auswirkungen der Planung auf das Klima 
Intensiv bewirtschafteten Ackerflächen wird keine signifikante Bedeutung für die Kalt-
luftproduktion zugeordnet. Aus diesem Grund sind keine beachtenswerten Auswirkun-
gen auf das Klima zu erwarten. 
 
Eingesetzte Techniken und Stoffe 
Für die Anlage der Gebäude werden die geltenden gesetzlichen und technischen Vor-
schriften beachtet. Von negativen Beeinträchtigungen bzgl. eingesetzter Techniken 
und Baustoffe wird daher nicht ausgegangen. 
 
 
4.2 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung  
 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein bestehendes Gewerbegebiet und um eine 
ackerbauliche Nutzfläche, die für die Erweiterung des Gewerbegebietes im nördlichen 
Bereich der Ortslage Kalkhorst überplant wird. 
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Bei Nichtdurchführung der vorlegenden Bebauungsplanung würde die aktuelle Nut-
zung bestehen bleiben. 
 
 
4.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Standortwahl 
Die Gemeinde Kalkhorst nutzt die Möglichkeit der Erweiterung direkt angrenzend an 
das bestehende Gewerbegebiet. Diese Möglichkeit ist der Ausweisung komplett neuen 
Gewerbestandortes vorzuziehen. Gleichzeitig soll hier das vorhandene Gewerbege-
biet neu geordnet werden. 
 
Die Nachfrage nach Gewerbeflächen hält in der Gemeinde Kalkhorst weiterhin an. 
Weitere Flächen innerhalb der Gemeinde Kalkhorst stehen aktuell nicht zur Verfügung. 
Aus diesem Grund wird auf eine Alternativenprüfung verzichtet.  
 
Städtebauliche Konzeption 
Hintergrund der vorliegenden Planung sind im Wesentlichen drei Entwicklungsziele 
der Gemeinde Kalkhorst: 

4. Verlegung des Gewerbebetriebes am „Brooker Weg“ in das Plangebiet 
5. Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen für den „minimare Entdeckerpark“ 
6. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und die daher notwendige Standort-

verlegung 
 
Anlass für die vorliegende Planung war die Erweiterungsabsicht des bestehenden Ge-
werbebetriebes am „Brooker Weg“ und die damit verbundene erforderliche Standort-
verlagerung. Diese Umsiedelung in das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 29 zum 
Anlass nehmend, möchte die Gemeinde zusätzliche gewerbliche Flächen für weitere 
Gewerbebetriebe bereitstellen. Mit dem Bebauungsplan Nr. 29 erfolgt die Konzentra-
tion der wesentlichen Gewerbebetriebe der Gemeinde an einen Standort. 
 
Aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren konnte festgestellt werden, 
dass in der Hauptsaison oftmals nicht ausreichend Parkplätze für Besucher des „mini-
mare Entdeckerparks“ vorhanden waren. Diesem Umstand möchte die Gemeinde mit 
der Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes in fußläufiger Nähe zum „minimare Ent-
deckerpark“ begegnen. 
Der öffentliche Parkplatz soll zur Minimierung des Eingriffes in Natur und Landschaft 
in wasserdurchlässiger Bauweise errichtet werden. Zudem erfolgt eine Auflockerung 
durch zahlreiche Baumpflanzungen, insbesondere zur Abgrenzung von der Feuer-
wehr. 
 
Die Gemeinde hat sich mit verschiedensten Anordnungen des Neubaus des Feuer-
wehrgerätehauses sowie des angrenzenden Parkplatzes auseinandergesetzt. Insbe-
sondere die Zu- und Abfahrt der Feuerwehr im Einsatzfall darf keine Behinderung 
durch andere Fahrzeuge erfahren. Daher erfolgt die Erschließung des öffentlichen 
Parkplatzes über das Flurstück 23/1 und damit getrennt von der Erschließung der Feu-
erwehr. 
Weiterhin wurde der Baumbestand an der Friedensstraße berücksichtigt und kann 
durch entsprechende Abstände, die durch die Ausweisung der Baugrenze gesichert 
werden, erhalten bleiben. Auch die Nutzung des bestehenden Anschlusses an die 
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Friedensstraße geht mit weniger Eingriffen in Natur und Landschaft einher als die 
Schaffung eines neuen Anschlusses. 
 
Vermeidungsgebot 
Gemäß § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffes verpflichtet vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen 
sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck 
am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft zu erreichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden 
können, ist dies zu begründen. 
 
Mit der Umsetzung der hier betrachteten Planung erfolgt die Erweiterung eines vor-
handenen Gewerbegebietes. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich der vollständi-
gen Neuentwicklung eines Gewerbestandortes zu bevorzugen. 
 
 
5. Eingriffsregelung 
5.1 Gesetzliche Grundlage der Bilanzierung 
 
Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB werden die Ergebnisse der städtebaulichen Eingriffsrege-
lung nachfolgend abgearbeitet:  
 
(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts in seinen in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen 
(Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach 
§ 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen 
und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. 
Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der 
Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, kön-
nen die Darstellungen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Ein-
griffs erfolgen. Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen können auch vertragli-
che Vereinbarungen nach § 11 oder sonstige geeignete Maßnahmen zum Ausgleich 
auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen werden. § 15 Absatz 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes gilt entsprechend. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, so-
weit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig 
waren. 
 
Nachfolgende Berechnungen und Bilanzierungsabsichten wurden unter Verwendung 
der „Hinweise zur Eingriffsregelung; Neufassung 2018“ des Landesamtes für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie M-V (LUNG M-V) erstellt. Diese Hinweise zur Bewertung 
von Eingriffen wurden als Grundlage für eine einheitliche Anwendung der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt und sind werden 
für die Eingriffsbewertung auch im Rahmen der Bauleitplanung empfohlen.  
 
Die Gemeinde Kalkhorst hat sich grundsätzlich für die Verwendung für der Hinweise 
zur Eingriffsregelung für das Land Mecklenburg-Vorpommerns entschieden. Insbeson-
dere zum Aspekt des Umgangs mit mittelbaren Beeinträchtigungen wird den methodi-
schen Herangehensweisen gefolgt, jedoch unter Beachtung der Vorbelastungen. 
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Die Aufnahme der Biotoptypen erfolgte auf Grundlage der „Anleitung für die Kartierung 
von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern“, Schriften-
reihe des LUNG M-V 2013, Heft 2. Zusätzlich wurde zur Biotoptypenerfassung das 
Luftbild sowie eine Ortsbegehung hinzugezogen.  
 
5.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 
 
Um für die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz nachvollziehbare und quantifizierbare Wert-
größen zu erhalten, werden die Biotoptypen bewertet. Die Bewertung erfolgt nach der 
vereinfachten Biotopwertansprache gemäß der benannten Fachschriften, da lediglich 
Funktionen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz und die Landschaftspflege 
betroffen sind. Nach den „Hinweisen zur Eingriffsregelung“ (HzE) werden die natur-
schutzfachlichen Wertstufen der Biotoptypen über die Kriterien „Regenerationsfähig-
keit“ und „Gefährdung“ in Anlehnung an die Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen 
Deutschlands (BfN, 2006) bestimmt. Demnach werden Wertstufen von 0 bis 4 verge-
ben. Die konkrete Bewertung des Biotoptyps erfolgt entsprechend der lokalen Ausprä-
gung. Jeder Wertstufe wird bei der vereinfachten Biotopwertansprache ein durch-
schnittlicher Biotopwert zugeordnet. Ausnahme bildet die Wertstufe 0, bei der sich der 
durchschnittliche Biotopwert nach der Formel 1 abzüglich Versieglungsgrad berechnet 
(HzE - 2.1 Ermittlung des Biotopwertes).  
 
Das Plangebiet befindet sich am westlichen Rand der Gemeinde Kalkhorst. 
 
Gemäß der Anlage 5 der Hinweise zur Eingriffsregelung sind Wirkbereiche mittelbarer 
Beeinträchtigungen von Vorhabentypen aufgelistet. Für Gewerbe- und Industriege-
biete ist jeweils der Wirkbereich I von 50 m und der Wirkbereich II von 200 m festge-
legt. Aus diesem Grund wurde ein Umfeld von 200 m um das Plangebiet betrachtet. 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind die Biotoptypen des planungsrelevanten Bereiches 
hinsichtlich der Bewertung der qualitativen Ausprägung der Werte und der Funktionen 
des jeweiligen Biotoptyps dargestellt. Im Anschluss sind die einzelnen Biotoptypen 
verbal beschrieben.  
 

Tab. 3: Biotop- und Nutzungstypen des planungsrelevanten Bereichs und der Umgebung. 

Nr. 
Biotoptyp 

 Biotoptyp M-V Wertstufe 
Kompensations-

erfordernis 

2.3.2 BHS Strauchhecke mit Überschirmung 3 6 

2.5.3 BAL Lückige Allee * - 

5.4.3 SEL 
Wasserlinsen-, Froschbiss- und 
Krebsscheren-Schwimmdecke 

3 6 

12.1.2 ACL Lehm- bzw. Tonacker 0 1 

13.2.1 PHX 
Siedlungsgebüsch aus heimischen 
Gehölzarten 

1 1,5 

13.2.3 PHZ 
Siedlungshecke aus heimischen Ge-
hölzen 

1 1,5 

13.3.2 PER Artenarmer Zierrasen 0 1 

13.9.1 PZO Sportplatz 0 1 

13.9.4 PZP Freizeitpark 0 0,6 
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14.5.1 ODF Ländliche geprägtes Dorfgebiet 0 0,6 

14.7.5 OVL Straße 0 0 

14.8.2 OIG Gewerbegebiet 0 0,4 

* 
 
Biotoptypen innerhalb des Plangebietes 
 
12.1.2 Lehm- bzw. Tonacker (ACL) 
Der Südwesten des Plangebietes stellt sich als landwirtschaftlich intensiv genutzte 
Ackerfläche dar. 
 
14.8.2 Gewerbegebiet (OIG) 
Auf der übrigen Fläche des Geltungsbereiches bestehet bereits ein Gewerbegebiet. 
Dieses kennzeichnet sich vor allem durch Lagerhallen. 
 
Biotoptypen außerhalb des Plangebietes 
 
2.3.2 Strauchhecke mit Überschirmung (BHS) 
Nordwestlich des Plangebietes befinden sich Heckenstrukturen. 
 
5.4.3 Wasserlinsen-, Froschbiss- und Krebsscheren-Schwimmdecke (SEL) 
Südlich des Geltungsbereiches und der Landesstraße 01 grenzt ein Teich an. 
 
12.1.2 Lehm- bzw. Tonacker (ACL) 
Westlich des Geltungsbereiches schließt sich Intensivackerfläche an. 
 
13.2.1 Siedlungsgebüsch aus heimischen Gehölzarten (PHX) 
Nördlich des Plangebietes sind auf einer Rasenfläche zwei Gebüsche vorhanden, 
diese charakterisieren sich durch Weiden, Brombeere und Hundsrose. 
 
13.2.3 Siedlungshecke aus heimischen Gehölzen (PHZ) 
Westlich der Gebüsche befindet sich eine Hecke, welche Die Ortslage zur freien Land-
schaft abgrenzt. 
 
13.3.2 Artenarmer Zierrasen (PER) 
Nördlich des Plangebietes befindet sich eine Zierrasenfläche, die zeitweise als Park-
fläche genutzt wird. 
 
13.9.1 Sportplatz (PZO) 
Südlich des Geltungsbereiches befindet sich der Sportplatz der Ortslage Kalkhorst. 
 
13.9.4 Freizeitpark (PZP) 
Östlich des Plangebietes befindet sich das Minimare. Ein Entdeckerpark zur Ge-
schichte Mecklenburgs. 
 
14.5.1 Ländlich geprägtes Dorfgebiet (ODF) 
Die Ortslage Kalkhorst, welche das Plangebiet im Norden, Osten und Süden begrenzt, 
stellt sich als ländlich geprägtes Dorfgebiet dar. 
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14.7.5 Straße (OVL) 
Im Süden wird der Geltungsbereich durch die Landesstraße 01 begrenzt. 
 
14.8.2 Gewerbegebiet (OIG) 
Nördlich des Plangebietes befindet sich ein weiterer Bereich mit gewerblicher Nutzung. 
 
 
5.3 Eingriffsbilanzierung 
 
Das Plangebiet besteht aus einer intensiv genutzten Ackerfläche und bereits vorhan-
denen Gewerbeflächen sowie -gebäuden. Planungsziel ist die Erweiterung des beste-
henden Gewerbegebietes im westlichen Bereich der Gemeinde Kalkhorst. Das Plan-
gebiet wird als Gewerbegebiet ausgewiesen. 
 
Um für die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz nachvollziehbare und quantifizierbare Wert-
größen zu erhalten, werden die Biotoptypen bewertet. Die Bewertung erfolgt nach der 
vereinfachten Biotopwertansprache (gem. Biotoptypenkatalog/ Biotopkartieranlei-
tung M-V), da lediglich Funktionen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz und 
die Landschaftspflege betroffen sind.  
 
Nach den „Hinweisen zur Eingriffsregelung" werden insbesondere die  

- Regenerationsfähigkeit des vorkommenden Biotoptyps und  
- die regionale Einstufung in die „Roten Listen der gefährdeten Biotoptypen BRD" 

als wertbestimmende Kriterien herangezogen. Demnach werden Wertstufen von 0 bis 
4 vergeben. Die konkrete Bewertung des Biotoptyps erfolgt entsprechend der lokalen 
Ausprägung. Bei einer durchschnittlichen Ausprägung wird ein mittlerer Bereich der 
möglichen Wertstufe angenommen. Bei negativen Beeinträchtigungen erfolgt eine Ab-
wertung und bei besonders hervorzuhebender Ausstattung des Biotops eine Aufwer-
tung. 
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Abb. 2: Biotopkartierung für das Plangebiet B-Plan Nr. 29 der Gemeinde Kalkhorst (Legende bzw. 
Abkürzungserklärung siehe vorangegangene Tabelle) Eigene Darstellung nach Angaben aus dem 
Luftbild, © GeoBasis ALKIS DE/M-V 2022 
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Abb. 3: Biotopkartierung für das Plangebiet B-Plan Nr. 29 der Gemeinde Kalkhorst (Legende bzw. 
Abkürzungserklärung siehe vorangegangene Tabelle) 
Eigene Darstellung nach Angaben aus dem Luftbild, © GeoBasis ALKIS DE/M-V 2022 

 
Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung 
Die Lage der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestörten oder vor-
belasteten Räumen wird über Zu- bzw. Abschläge auf den ermittelten Biotopwert be-
rücksichtigt: 
 

- < 100 m Abstand zu vorhandenen Störquellen = Lagefaktor 0,75 
- > 625 m Abstand zu vorhandenen Störquellen = Lagefaktor 1,25 

 
Das Plangebiet befindet sich im direkten Anschluss an die Ortslage Kalkhorst. Die an-
grenzenden Bereiche sind durch landwirtschaftliche intensive genutzte Flächen und 
die Bebauung der Ortslage geprägt. Dementsprechend wird ein Lagefaktor von 0,75 
veranschlagt. 
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Das Eingriffsäquivalent für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung wird wie folgt 
berechnet: 
 

Fläche [m²] 

des  

betroffenen 

Biotoptyps 

 

X 

Biotopwert 

des  

betroffenen 

Biotoptyps 

X Lagefaktor = 

Eingriffsäquivalent 

für Biotopbeseitigung 

bzw. Biotopverände-

rung  

[m² EFÄ] 

 
Mit der Umsetzung der Planungsziele werden Ackerflächen vollständig überplant. 
Diese befinden sich angrenzend an bestehende Gewerbeflächen. Die Gemeinde Kalk-
horst sieht dies als sinnvolle Ergänzung der Gewerbeflächen an. Die Fläche für die 
neue Feuerwehr der Gemeinde Kalkhorst befindet sich im Südosten des Plangebietes 
auf bereits jetzt vollständig versiegelten Flächen. Aus diesem Grund wird für diesen 
Bereich weder die Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung noch die Versiegelung 
und Überbauung berechnet. Insgesamt sind durch das bestehende Gewerbegebiet 
viele Flächen bereits versiegelt. Diese werden bei der Eingriffsbilanzierung nicht mit 
berechnet. Es werden nur zusätzliche Eingriffe berechnet. 
 
Tab. 4: Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung. 

Biotoptyp M-V Fläche Biotopwert 
Lage- 

faktor 
m² EFÄ 

Gewerbe 

ACL 15 045 1 0,75 11 284 

Verkehrsfläche 

ACL 2 900 1 0,75 2 175 

OIG 375 0,4 0,75 113 

Stellplatzfläche 

OIG 60 0,4 0,75 18 

Gesamt: 13 590 

 
Versiegelung und Überbauung 
Das Eingriffsäquivalent für Versiegelung und Überbauung wird wie folgt berechnet: 
Die Lage der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestörten oder vor-
belasteten Räumen wird über Zu- bzw. Abschläge auf den ermittelten Biotopwert be-
rücksichtigt:  
 
Teil-/Vollversie-

gelte bzw. 

überbaute Flä-

che [m²]  

X 

Zuschlag für Teil-/ 

Vollversiegelung 

bzw. Überbauung 

0,2/0,5 

= 

Eingriffsäquivalent für Teil-/ 

Vollversiegelung bzw. Überbauung 

[m² EFÄ] 

 
Für das Gewerbegebiet ist eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt, die die maximal 
mögliche Versiegelung definiert. Die bereits versiegelten Flächen innerhalb des beste-
henden Gewerbegebietes werden bei der Versiegelung und Überbauung nicht mitbe-
rechnet. Stellplätze sind mit versickerungsfähigem Pflaster geplant. Deshalb wird hier 
eine Teilversiegelung angerechnet. 
  

50 von 114 in Zusammenstellung



Satzung der Gemeinde Kalkhorst über den Bebauungsplan Nr. 29 
„Gewerbegebiet Kalkhorst“ - Vorentwurf 

 

45 

Tab. 5: Ermittlung der Versiegelung und Überbauung. 

Biotoptyp M-V Fläche Zuschlag m² EFÄ 

Gewerbe 13 633 0,5 6 817 

Verkehrsfläche 3 275 0,5 1 637 

Stellplatzfläche 60 0,2 12 

Gesamt: 8 466 

 
Wirkzonen 
In der Anlage 5 der Hinweise zur Eingriffsregelung werden Wirkbereiche mittelbarer 
Beeinträchtigungen von Vorhabentypen dargestellt. Für Gewerbegebiete ist jeweils 
der Wirkbereich I (50 m) und der Wirkbereich II (200 m) festgelegt.  
Gemäß den Ausführungen unter Punkt 2.4 „Berechnung des Eingriffsflächenäquiva-
lents für Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen (mittelbare Wirkungen/Beeinträchti-
gungen)“ wird ausgesagt, dass neben Beseitigungen und Veränderungen von Bioto-
pen, auch mittelbare Beeinträchtigungen, d.h. Biotope sind nur noch eingeschränkt 
funktionsfähig, zu betrachten sind. Soweit gesetzlich geschützte Biotope oder Bio-
toptypen ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt werden, ist dies bei der Er-
mittlung des Kompensationsbedarfes zu berücksichtigen.  
 
Im Rahmen der Biotoptypenkartierung wurden in einem Wirkbereich von 200 m fünf 
gesetzlich geschützte Biotope nördlich, östlich und südlich des Plangebietes aufge-
nommen. Es kommt jedoch im Zusammenhang mit der Umsetzung der Planungsziele 
zu keinen mittelbaren Beeinträchtigungen der geschützten Biotope.  
Da die Planung an die bestehende Bebauung des bereits vorhandenen Gewerbege-
bietes angrenzt, handelt es sich um eine Erweiterung des bestehenden Gewerbege-
bietes. Der Geltungsbereich umfasst im Wesentlichen das bestehende Gewerbegebiet 
sowie eine Ackerfläche. Mit dem Bebauungsplan Nr. 29 erfolgt zusätzlich zu der Er-
weiterung auch eine Neuordnung des bestehenden Gewerbegebietes. Aus Sicht der 
Gemeinde werden durch die Erweiterung des Gewerbegebietes keine zusätzlichen 
mittelbaren Beeinträchtigungen (Funktionsbeeinträchtigungen höherwertiger Biotope 
in der Nähe des Eingriffs) hervorgerufen.  
Ein Heranrücken der Bebauung an die umliegenden Biotopstrukturen ist nur sehr ge-
ringfügig gegeben, da die vorhandene Bebauung in den meisten Fällen bereits näher 
an den geschützten Biotopen liegt. Die dargestellten geschützten Biotope innerhalb 
der Ortslage Kalkhorst sind bereits anthropogen vorbelastet. Die geplante Erweiterung 
des Gewerbegebietes beeinflusst die gesetzlich geschützten Biotope nicht. Beein-
trächtigungen durch den Bebauungsplan Nr. 29 auf den Artenschutz sowie die Schutz-
güter Boden und Wasser werden ausgeschlossen. 
 
Dementsprechend wird auf eine Ausweisung von Wirkzonen verzichtet.  
 
Aus den zuvor berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition der 

multifunktionale Kompensationsbedarf. 

Kompensationsmindernde Maßnahmen 

Mit dem Eingriff werden kompensationsmindernde Maßnahmen durchgeführt. Dafür 

wird die Maßnahme 8.10 „Anlage von Großflächigen Dachbegrünungen“ der HzE 

(2018) verwendet. Für die Berechnung der kompensationsmindernden Maßnahme 

wird davon ausgegangen, dass 50 % der gewerblich genutzten Fläche für die 
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Dachbegrünung zur Verfügung stehen. Eine entsprechende Festsetzung wird in den 

Bebauungsplan aufgenommen. 

Tab. 6: Kompensationsmindernde Maßnahme 

Maßnahme Fläche Kompensationswert m² EFÄ 

Anlage von Großflächigen Dachbegrünungen 11 715 0,5 5 858 

Gesamt 5 858 

 

Tab. 7: Zusammenstellung des multifunktionalen Eingriffs 

Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung 13 590 

Versiegelung 8466 

Wirkzonen - 

Minderung 5 858 

 
Multifunktionaler Gesamteingriff 

 
16 198 m² EFÄ 

 
 
5.4 Kompensationsmaßnahmen 
 
Für die Eingriffe in Natur und Landschaft, hervorgerufen durch die Vorhaben des hier 
betrachteten Bebauungsplanes Nr. 29 der Gemeinde Kalkhorst, werden Kompensati-
onsmaßnahmen erforderlich, die diese Auswirkungen mindern bzw. ausgleichen. Di-
rekte Eingriffe in wertvolle Biotopstrukturen erfolgen mit Umsetzung der Planungsziele 
nicht. Innerhalb des Plangebietes stehen keine ausreichenden Flächen zur Verfügung, 
um den kompletten Eingriff auszugleichen. Ein Teil des Ausgleiches erfolgt dennoch 
im Plangebiet in Form der Maßnahmenvariante 2.33 der HzE durch die Umwandlung 
von Ackerflächen durch spontane Begrünung in eine Brachfläche mit der Nutzungsop-
tion als Dauergrünland entweder als einschürige Mähwiese oder einer Mahd in einem 
zwei- bis dreijährigem Rhythmus sowie der Maßnahmenvariante 6.22 Anpflanzung von 
Einzelbäumen. 
 
Die Maßnahmenvariante 2.33 „Umwandlung von Acker in Brachfläche mit Nut-
zungsoption als Mähwiese“ ist folgendermaßen durchzuführen: 

- Spontane Begrünung (keine Einsaat) 
- Mindestbreite 10 m  
- Mahd nicht vor dem 1. September mit Abfuhr des Mähgutes 
- Mahdhöhe 10 cm über Geländeoberkante 
- Dauerhaft kein Umbruch und keine Nachsaat 
- Dauerhaft kein Einsatz von Düngemitteln oder PSM 

 
Die Maßnahmenvariante 6.22 „Anpflanzung von Einzelbäumen“ ist folgendermaßen 
durchzuführen: 

- Verwendung standortheimischer Baumarten aus möglichst gebietseigenen Her-
künften 

- Pflanzqualität: Verwendung von Hochstämmen mit Stammumfang, mind. 
16/18 cm 

- Pflanzgrube der Bäume: vertikal 1,5facher Ballendurchmesser, horizontal dop-
pelte Ballenhöhe 

- Baumscheibe: mindestens 12 m² unversiegelte Fläche 
- Mindestbreite von ober- und unterirdisch unbefestigten Pflanzstreifen 2,5 m 
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- Dreibockanbindung und ggf. Wildverbissschutz 
 

Das gesamte Flächenkompensationsäquivalent der Umwandlung von Acker in Brach-
fläche mit Nutzungsoption als Mähwiese sowie der Anpflanzung von Einzelbäumen 
errechnet sich wie folgt: 
 
Tab. 8: Maßnahme 

Nr. Maßnahme  Maßnahme Nr. Fläche 
(m²) 

Kompensati-
onswert 

Leistungs-
faktor 

m2 KFÄ 

1 Umwandlung von 
Acker in Brachflä-
che mit Nut-
zungsoption als 
Mähwiese 

2.33 1 505 2,0 0,5 1 505 

2 Anpflanzung von 
Einzelbäumen 

6.22 825 1,0 - 825 

 Gesamtsumme 2 330 

 
Innerhalb der Ortslage Kalkhorst erfolgt die Umsetzung einer weiteren Maßnahme im 
Zuge des Bebauungsplanes Nr. 31 der Gemeinde Kalkhorst. Die Maßnahme wird als 
externe Ausgleichsmaßnahme für den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 29 verwendet. 
Dieser externe Ausgleich erfolgt ebenfalls in Form der Maßnahmenvariante 2.33 der 
HzE durch die Umwandlung von Ackerflächen durch spontane Begrünung in eine 
Brachfläche mit der Nutzungsoption als Dauergrünland entweder als einschürige Mäh-
wiese oder einer Mahd in einem zwei- bis dreijährigem Rhythmus. 
 
Die Maßnahmenvariante 2.33 „Umwandlung von Acker in Brachfläche mit Nut-
zungsoption als Mähwiese“ ist wie oben beschrieben durchzuführen. 
 
Tab. 9: Maßnahme 

Nr. Maßnahme  Maßnahme Nr. Fläche 
(m²) 

Kompensati-
onswert 

Leistungs-
faktor 

m2 KFÄ 

1 Umwandlung von 
Acker in Brachflä-
che mit Nut-
zungsoption als 
Mähwiese 

2.33 2 201 2,0 0,5 2 201 

 Gesamtsumme 2 201 

 
Das verbleibende Kompensationsdefizit von 11 667 m² EFÄ wird durch den Ankauf 
von Ökopunkten behoben. Die Ökopunkte sind verbindlich zu reservieren. Die rechtli-
che Sicherung der Kompensationsmaßnahme ist vor dem Satzungsbeschluss nach-
zuweisen. 
 
Die Gemeinde Kalkhorst hat gegenüber der zuständigen unteren Naturschutzbehörde 
mit den Planunterlagen vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes die schriftliche 
Bestätigung des Maßnahmenträgers zur verbindlichen Reservierung der Ökokon-
tomaßnahmen vorzulegen (siehe § 9 Abs. 3 ÖkoKtoVO M-V). 
Gemäß der Bestimmung der Ökokontoverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern (ÖkoKtoVO M-V) ist für die Inanspruchnahme des Ökokontos die untere Natur-
schutzbehörde (uNB) nach Satzungsbeschluss über das Abwägungsergebnis zu in-
formieren (Höhe der festgesetzten Kompensationsflächenäquivalente, genaue Benen-
nung des Ökokontos). Nach Satzungsbeschluss wird durch die uNB die Abbuchung 
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der Ökopunkte vom dem jeweiligen Ökokonto vorgenommen bzw. deren Abbuchung 
veranlasst. (siehe § 9 Abs. 4 ÖkoKtoVO M-V). 
 
 
5.5 Grünordnerische Festsetzungen und Hinweise 
 
Festsetzungen 
 
Entfallende Gebäude und Nebenanlagen sowie Schutt- und Müllablagerungen sind 
ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zuzuführen. 
 
Bei den Erdarbeiten anfallender, unbelasteter Bodenaushub, insbesondere Mutterbo-
den, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und an Ort und Stelle wieder zu verwerten 
oder einer Wiederverwertung zuzuführen. 
 
Grundstückszufahrten, Stellplätze und deren Zufahrten sowie der öffentliche Parkplatz 
sind in wasserdurchlässiger Bauweise (bspw. Schotterrasen, Rasengitter, Fugenpflas-
ter, versickerungsfähiges Pflaster oder wassergebundene Decke) herzustellen. 
 
Die Umwandlung von Acker in Brachfläche mit Nutzungsoption als Mähwiese ist nach 
den Vorgaben der HzE (2018), Maßnahme 2.33 auf der Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Mähwiese, öffentlich“ umzusetzen. Dabei sind folgende Vorgaben einzu-
halten: 
Innerhalb der dafür festgesetzten Fläche hat eine spontane Begrünung ohne Einsaat 
zu erfolgen. Die Maßnahmenfläche hat eine Mindestbreite von 10 m. Die Mahd der 
Fläche erfolgt immer nach dem 1. September und das Mähgut ist Abzuführen. Die 
Mahdhöhe beträgt 10 cm über der Geländeoberkante. Es darf auf dieser Maßnahmen-
fläche dauerhaft kein Umbruch und keine Einsaat erfolgen. Die Nutzung von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln ist ausgeschlossen. Die Fertigstellung der Anpflanzung ist 
spätestens 1 Jahr nach Beginn des Eingriffs umzusetzen und der unteren Naturschutz-
behörde schriftlich anzuzeigen. 
 
Die Anpflanzung von Bäumen entlang der festgesetzten Verkehrsfläche zwischen der 
Straßenbegrenzung und den straßenseitigen Baugrenzen ist nach den Vorgaben der 
HzE (2018), Maßnahme 6.22 umzusetzen. Dabei sind folgende Vorgaben einzuhalten: 
Entlang der Plangebietsstraße ist alle 15 m ein standortheimischer und möglichst ge-
bietseigener Laubbaum (siehe Pflanzliste) zu pflanzen. Es sind Hochstämme mit ei-
nem Stammumfang von 16/18 cm zu pflanzen. Die Pflanzgrube der Bäume entspricht 
vertikal dem 1,5fachen Ballendurchmesser und horizontal der doppelten Ballenhöhe. 
Die Baumscheibe ist hat eine Fläche von 12 m² und ist unversiegelt zu belassen. Die 
Mindestbreite von dem ober- und unterirdisch unbefestigten Pflanzstreifen beträgt 2,5 
m. Die Bäume sind mit Dreibockanbindung und ggf. Wildverbissschutz zu sichern. 
 
Die zum anpflanzen festgesetzten Bäume sind nach den Vorgaben der HzE (2018), 
Maßnahme 6.22 umzusetzen. Dabei sind folgende Vorgaben einzuhalten: 
Es sind Hochstämme mit einem Stammumfang von 16/18 cm zu pflanzen. Die Pflanz-
grube der Bäume entspricht vertikal dem 1,5fachen Ballendurchmesser und horizontal 
der doppelten Ballenhöhe. Die Baumscheibe ist hat eine Fläche von 12 m² und ist 
unversiegelt zu belassen. Die Mindestbreite von dem ober- und unterirdisch unbefes-
tigten Pflanzstreifen beträgt 2,5 m. Die Bäume sind mit Dreibockanbindung und ggf. 
Wildverbissschutz zu sichern. 
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Als Kompensationsmaßnahme für den Eingriff in Natur und Landschaft wird dem Be-
bauungsplan die externe Ausgleismaßnahme „Umwandlung von Acker in Brachfläche 
mit Nutzungsoption als Mähwiese“ des Bebauungsplanes Nr. 31 zugeordnet. 
 
Zur Gewährleistung einer naturschonenden und insbesondere insektenfreundlichen 
Beleuchtung sind die nachfolgenden Gestaltungsmaßnahmen umzusetzen: Im ge-
samten Plangebiet sind im Außenbereich Lampen mit Wellenlängen unter 540 nm 
(Blau- und UV-Bereich) und mit einer korrelierten Farb-temperatur > 3 000 K nicht zu-
lässig. Es sind ausschließlich voll abgeschirmte Leuchten mit gerader Glasabdeckung 
ohne Abstrahlung in den oberen Halbraum (URL = 0%) und in die Horizontalen zu ver-
wenden. Die Abstrahlungsgeometrie ist in möglichst steilen Winkeln von oben nach 
unten und möglichst geringer Leuchtdichte zu gestalten. Abstrahlungswinkel > 70° sind 
unzulässig, Ausnahmen bedürfen besonderer sachlicher Gründe. Die Ausleuchtung 
angrenzender Bereiche ist zu vermeiden. Das Licht ist dem tatsächlichen menschli-
chen Bedarf im Bereich der Straßen, Wege, Stege und Gebäude (erforderliche Min-
destbeleuchtungsstärke) anzupassen. Lichtimmissionen aus Innenräumen mit größe-
ren Fensterflächen sind während der Dunkelheit abzudecken. 
 
Vor Abriss der zu entfernenden Gewerbegebäude ist fachgutachterlich zu prüfen, ob 
diese Individuen geschützter Arten oder deren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten birgt. 
Sollte dies der Fall sein, ist die weitere Verfahrensweise mit der unteren Naturschutz-
behörde abzustimmen. 
 
Die Baustelleneinrichtungen sind auf das notwendigste Maß zu beschränken. Nach 
Beendigung der Bauarbeiten sind baubedingte Beeinträchtigungen (wie Bodenver-
dichtungen, Fahrspuren, Fremdstoffreste) zurückzunehmen. 
 
Hinweise 
 
Die Beseitigung von Gehölzen darf nur im Zeitraum zwischen 01. Oktober und 28. 
Februar durchgeführt werden (siehe § 39 Abs. 5 Satz 2 des BNatSchG). Ausnahmen 
sind zulässig, sofern ein gutachterlicher Nachweis durch den Verursacher erbracht 
wird und Verbotsbestände des § 44 BNatSchG auszuschließen sind. Hierfür ist die 
Zustimmung der zuständigen Behörde notwendig. 
 
Das durch die Eingriffe in Natur und Landschaft verbleibende Kompensationsdefizit 
von 11 667 KFÄ wird durch den Ankauf von Ökopunkten behoben. Die Sicherung er-
folgt durch eine vertragliche Regelung zwischen dem Flächeneigentümer und den 
Ökokontobesitzern.  
 
Die Gemeinde Kalkhorst hat gegenüber der zuständigen unteren Naturschutzbehörde 
mit den Planunterlagen vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes die schriftliche 
Bestätigung des Maßnahmenträgers zur verbindlichen Reservierung der Ökokon-
tomaßnahmen vorzulegen (siehe § 9 Abs. 3 ÖkoKtoVO M-V). 
Gemäß der Bestimmung der Ökokontoverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern (ÖkoKtoVO M-V) ist für die Inanspruchnahme des Ökokontos die untere Natur-
schutzbehörde (uNB) nach Satzungsbeschluss über das Abwägungsergebnis zu in-
formieren (Höhe der festgesetzten Kompensationsflächenäquivalente, genaue Benen-
nung des Ökokontos). Nach Satzungsbeschluss wird durch die uNB die Abbuchung 
der Ökopunkte vom dem jeweiligen Ökokonto vorgenommen bzw. deren Abbuchung 
veranlasst. (siehe § 9 Abs. 4 ÖkoKtoVO M-V). 
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6. Zusätzliche Angaben 
6.1 Technische Verfahren sowie Hinweise auf Schwierigkeiten 
 
Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
Im Umweltbericht erfolgt eine Abarbeitung der Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 
und ergänzend nach § 1a BauGB. Hierbei werden die einzelnen Schutzgüter, bezogen 
auf die Bestandssituation (Basisszenario) untersucht und anschließend wird eine 
Prognose für die Entwicklung mit Umsetzung der Planungsziele erstellt.  
Umfang und Detaillierung orientieren sich dabei problembezogen an der vorliegenden 
Planungsaufgabe und dem gegenwärtigen Wissensstand. Zur Bestandserfassung fan-
den Ortsbegehungen statt. Ebenso wurden Luftbilder und Kartenmaterialien ausge-
wertet.  
 
Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 
Spezielle Schwierigkeiten bei der Zusammensetzung der Unterlagen bestanden nicht. 
Es wurden keine weiterführenden Kartierungen zur Beurteilung der artenschutzfachli-
chen Belange durchgeführt. Diese Beurteilung erfolgt im Rahmen einer Potentialab-
schätzung.  
 
 
6.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 
 
Allgemein dient eine Überwachung der Umwelt insbesondere der Feststellung von er-
heblichen, unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen. Da durch die Auf-
stellung des Bebauungsplanes keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu er-
warten sind, können Maßnahmen, die der Überwachung dienen, unterbleiben.  
 

7. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Der Umweltbericht, als gesonderter Teil der Begründung, legt die Belange des Natur- 
und Umweltschutzes dar. Gemäß §§ 2 (4) und 1 (6) Nr. 7 BauGB wurden die Resultate 
der Umweltprüfung sowie nach § 1a (3) BauGB die Ergebnisse der Eingriffsregelung 
aufgezeigt. Für den Bebauungsplan Nr. 29 der Gemeinde Kalkhorst wurden innerhalb 
des Umweltberichtes die ermittelten voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf 
Grundlage der Anlage 1 des BauGB beschrieben und bewertet.  
 
Das Plangebiet besitzt eine Flächengröße von rund 4,8 ha und befindet sich im Wes-
ten der Gemeinde Kalkhorst. Es umfasst eine intensiv ackerbaulich genutzte Fläche 
sowie bereits vorhandene Gewerbeflächen und -gebäude. Mit dem Umweltbericht 
wurde geprüft, ob von dem Bebauungsplan Nr. 29 der Gemeinde Kalkhorst erhebliche, 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Ziel der Planung ist die 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des Gewer-
begebietes im westlichen Bereich der Gemeinde Kalkhorst. 
Aufgrund der Lage des Plangebietes, angrenzend an die Ortslage Kalkhorst, sind in 
den übergeordneten naturschutzrechtlichen Fachplanungen für den Bereich kaum um-
weltbezogene Ziele festgelegt bzw. spezifische Aussagen getroffen worden. Aus den 
übergeordneten Planungen lassen sich daher für die hier betrachteten Planungsziele 
keine erheblichen Beeinträchtigungen ableiten.  
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Innerhalb des Plangebietes sind keine gemäß § 20 NatSchAG M-V geschützten Bio-
tope vorhanden. Es erfolgte eine intensive Auseinandersetzung mit den mittelbaren 
Beeinträchtigungen. In der Eingriffsdarstellung wurde auf die bestehenden Vorbelas-
tungen detailliert eingegangen. Erhebliche Beeinträchtigungen werden aus Sicht der 
Gemeinde nicht gesehen.  
 
Die Umweltbelange wurden ausführlich im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 20 
beschrieben und berücksichtigt. Es wurden die Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Mensch, Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima/Luft, 
Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter untersucht. Im Wesentlichen werden durch 
das Vorhaben Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser durch Bodenver-
siegelung und die damit verbundenen Veränderungen des Wasserhaushaltes verur-
sacht. Mit erheblichen Beeinträchtigungen durch die mit dem Bebauungsplan Nr. 29 
verfolgten Planungsabsichten auf die Umwelt bzw. die benannten Schutzgüter ist nicht 
zu rechnen. Mit der Umsetzung der Planungsziele erfolgt im Wesentlichen eine Ergän-
zung des bestehenden Gewerbegebietes. Es handelt sich demnach um einen anthro-
pogen vorbelasteten Bereich. Zu erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft, die 
durch die vorliegende Planung verursacht werden, sind unter Hinzunahme der Aus-
führungen der „Hinweise zur Eingriffsregelung für M-V; LUNG Neufassung 2018“ dar-
gestellt und bewertet worden. Der Verlust resultiert hauptsächlich aus der zusätzlichen 
Versiegelung, die durch die vorgesehene Bebauung verursacht wird.  
 
Um das gesamte Kompensationserfordernis zu ermitteln, wurden die überplanten Bi-
otop- und Nutzungstypen bilanziert. Die geplanten Eingriffe werden durch geeignete 
Ausgleichsmaßnahmen und den Kauf von Ökopunkten kompensiert.  
 
Zur Beachtung der Belange des Artenschutzes wurde eine Potentialabschätzung 
durchgeführt. Der Bebauungsplan Nr. 29 umfasst eine Ackerfläche sowie ein bereits 
bestehendes Gewerbegebiet. Dementsprechend sind auch nur störungsunempfindli-
che Arten zu erwarten. Für den notwendigen Abriss einiger Gebäude im Gewerbege-
biet wird eine bauökologische Begleitung festgesetzt. Das Eintreten von Verbotstatbe-
ständen gemäß § 44 BNatSchG wird aufgrund der benannten Maßnahmen ausge-
schlossen.  
 
In der Gemeinde Kalkhorst besteht weiterhin ein hoher Bedarf an Gewerbeflächen. 
Des Weiteren wird ein neuer Standort für die Feuerwehr benötigt. Hierfür wurde eine 
vorbelastete Fläche am Ortsrand gewählt. Aufgrund der dargestellten Argumentation 
verbleiben aus naturschutzfachlicher Sicht keine erheblichen Beeinträchtigungen auf 
Umweltbelange durch die Planung.  
 
 
8.  Referenzliste der verwendeten Quellen 
 
Gesetze und Richtlinien 
 

Siehe Kapitel 2 
 
Umweltdaten und -informationen, Gutachten, Planungen 
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Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg, Erste Fortschreibung, 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Sep-
tember 2008 
 
Hinweise zur Eingriffsregelung, Neufassung 2018, Schriftenreihe des Landesamtes 
für Umwelt, Naturschutz und Geologie/ Heft 3 
 
Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklen-
burg-Vorpommern, Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie/ Heft 2 
 
Internetseiten 
 
Umweltkarten des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
 
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php 
 
https://www.geoportal-mv.de/portal/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalkhorst, den  

Neick, Bürgermeister 
 
 

58 von 114 in Zusammenstellung



 

 
Auszug aus der digitalen topografischen Karte, © GeoBasis DE/M-V 2022 
 
 

SATZUNG DER GEMEINDE KALKHORST 
 

über den Bebauungsplan Nr. 29 
„Gewerbegebiet Kalkhorst“ 

 
 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
(Potentialanalyse) 

 

Fassung zum Vorentwurf 
 

Bearbeitungsstand: 11.01.2023  
 

59 von 114 in Zusammenstellung



Satzung der Gemeinde Kalkhorst über den Bebauungsplan Nr. 29 „Gewerbegebiet Kalkhorst“ 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Potentialanalyse) - Entwurf 

 

1 
 

Inhalt                              Seite 

 

1. Einleitung ............................................................................................................ 2 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung ........................................................................ 2 

1.2 Rechtliche Grundlagen .................................................................................. 2 

1.3 Methodisches Vorgehen und Datengrundlagen ............................................ 6 

2. Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen Wirkungen ............. 7 

2.1 Beschreibung des Vorhabens ....................................................................... 7 

2.2 Relevante Projektwirkungen .......................................................................... 8 

3. Bestandsdarstellung sowie Abprüfung der Verbotstatbestände ................... 8 

3.1 Kurzcharakterisierung des Plangebietes ....................................................... 8 

3.2 Arten nach Anhang IV der FFH- Richtlinie ................................................... 11 

3.2.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH- Richtlinie .................................. 11 

3.2.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH- Richtlinie .......................................... 11 

4. Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ............................ 14 

4.1 Brutvögel ..................................................................................................... 14 

4.2 Fledermäuse ............................................................................................... 15 

5. Maßnahmen zur Vermeidung und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen .. 16 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung ...................................................................... 16 

5.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF- Maßnahmen) ........................ 16 

6. Zusammenfassung .......................................................................................... 17 

7. Quellenverzeichnis .......................................................................................... 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verfasser: 

  

60 von 114 in Zusammenstellung



Satzung der Gemeinde Kalkhorst über den Bebauungsplan Nr. 29 „Gewerbegebiet Kalkhorst“ 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Potentialanalyse) - Entwurf 

 

2 
 

1. Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst hat in ihrer Sitzung am 11.11.2021 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Gewerbegebiet Kalkhorst“ beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 hat eine Größe von rund 4,8 ha und 
befindet sich am westlichen Rand der Ortslage Kalkhorst. 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 29 beabsichtigt die Gemeinde Kalkhorst, die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Gewerbegebietes gemäß § 8 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zu schaffen. Das Planungsziel besteht darin, be-
stehende Gewerbenutzungen städtebaulich zu ordnen und neue Gewerbeflächen zu 
erschließen. 
 
Die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung auf Arten, die einen Schutzstatus 
gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) aufweisen, werden im Rah-
men des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages behandelt. Diese Unter-
suchung erfolgt auf Grundlage einer Potentialanalyse. Im Fall einer Potentialanalyse 
ist eine worst-case-Betrachtung durchzuführen, bei der für alle Arten, für die eine Ha-
bitateignung vorliegt, von einer Betroffenheit ausgegangen werden muss (LUNG 
2012). 
 
Dabei sind alle wildlebenden Vogelarten sowie Arten des Anhangs IV der FFH-Richt-
line zu berücksichtigen. Bestandteil sind ggf. auch erforderliche Vermeidungs- bzw. 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen). 
 
Das Plangebiet wird charakterisiert durch ein bestehendes Gewerbegebiet und eine 
Ackerfläche. 
 
1.2 Rechtliche Grundlagen 

Europarechtliche Vorgaben 
Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild le-
benden Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 1992 – FFH- Richtlinie (ABI. L 206 vom 
22. Juli 1992, S.7) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Erhaltung der wild lebenden Vogel-
arten vom 30. November 2009 – Vogelschutzrichtlinie – (ABI. L 20 vom 26. Januar 
2010, S. 7) verankert. 
Art. 12 Abs. 1 FFH- Richtlinie verbietet: 
a) alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von Exemplaren der Tierar-

ten nach Anhang IV a), 
b) jede absichtliche Störung der Tierarten nach Anhang IV a), insbesondere während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, 
c) jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern der Tierarten nach Anhang 

IV a) aus der Natur, 
d) jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 

Tierarten nach Anhang IV a). 
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Art. 13 Abs. 1 FFH- Richtlinie verbietet: 
a) absichtliches Pflücken, Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder Vernichten von 

Exemplaren der Pflanzenarten nach Anhang IV b) in deren Verbreitungsräumen in 
der Natur.  

 
Nach Art. 16 Abs. 1 der FFH- Richtlinie kann von diesen Verboten u.a. abgewichen 
werden, wenn 

• es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt (die zu keinen oder geringen 
Beeinträchtigungen der Arten nach Anhang IV führen), 

• die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz 
der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszu-
stand verweilen und 

• zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich so-
zialer und wirtschaftlicher Art, vorliegen. 

 
Gemäß Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie ist es verboten: 
a) Vogelarten, die unter Art. 1 der Richtlinie fallen, absichtlich zu töten oder zu fangen, 
b) Nester und Eier dieser Vogelarten absichtlich zu zerstören oder zu beschädigen 

oder Nester zu entfernen, 
d) Vogelarten, die unter Art. 1 fallen, absichtlich zu stören, insbesondere während der 

Brut- und Aufzuchtzeit, sofern sich diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richt-
linie erheblich auswirkt.  

 
Nach Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie kann von diesen Verboten u.a. abgewichen wer-
den, wenn 

• es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt, 

• das Abweichen von den Verboten im Interesse der Volksgesundheit, der öffentli-
chen Sicherheit oder im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt geschieht und 

• gemäß Art. 13 Vogelschutzrichtlinie die getroffene Maßnahme nicht zu einer Ver-
schlechterung der derzeitigen Lage des Erhaltungszustandes aller unter Art. 1 fal-
lenden Vogelarten führt. 

 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
Das Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 ist am 01. März 2010 in Kraft getre-
ten. Es wurde zuletzt geändert durch die Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. I S. 
1474) m.W.v. 08. September 2015. Mit dem Gesetz werden die FFH- und Vogelschutz-
richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Die zentralen Vorschriften zum besonderen 
Artenschutz befinden sich in den §§ 44 bis 47 BNatSchG und gelten unmittelbar, d.h. 
es besteht keine Abweichungsmöglichkeit im Rahmen der Landesregelung. Die Vor-
schriften sind striktes Recht und als solches abwägungsfest. Sie erfassen zunächst 
alle gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG streng oder besonders geschützten 
Arten.  
 
Besonders geschützte Arten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG: 
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 

des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender 
Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (zuletzt geändert durch 
Verordnung EG 318/2008 der Kommission vom 31. März 2008) aufgeführt sind, 

b) nicht unter Buchstaben a fallende, 
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aa) Tier- und Pflanzenarten, die im Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt 
sind, 

bb) „europäische Vogelarten“, 
c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 BNatSchG 

aufgeführt sind. 
 
Streng geschützte Arten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG: 
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 
c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG 

aufgeführt sind. 
 
Verbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG: 
 

„Es ist verboten, 
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan- 
derungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören.“  

 
Diese Verbote werden um den für Eingriffsvorhaben und Vorhaben, die nach einschlä-
gigen Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, relevanten Absatz 5 
BNatSchG ergänzt: 
 

„1Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zuläs-
sig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der 
Sätze 2 bis 5. 2Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte 
Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsver-
ordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das 
Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare 
Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Num-
mer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter-
hin erfüllt wird. 3Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men festgesetzt werden. 4Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buch-
stabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entspre-
chend. 5Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- 
und Vermarktungsverbote vor.“ 
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In Absatz 6 sind folgende Maßgaben formuliert: 
 

„Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung gesetz-
lich vorgeschriebener Prüfungen, die von fachkundigen Personen unter größtmögli-
cher Schonung der untersuchten Exemplare und der übrigen Tier- und Pflanzenwelt 
im notwendigen Umfang vorgenommen werden. Die Anzahl der Verletzten oder getö-
teten Exemplare von europäischen Vogelarten und Arten der in Anhang IV Buchstabe 
a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tierarten ist von der fachkundigen Person 
der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde jährlich mitzuteilen.“ 
 
Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 
 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt, kann die 
nach Landesrecht zuständige Behörde von den Verboten des § 44 im Einzelfall Aus-
nahmen zulassen, wenn die Voraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind.  
 
„Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden sowie im Fall des 
Verbringens aus dem Ausland das Bundesamt für Naturschutz können von den Ver-
boten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen 
 
1. zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger ernster wirt-

schaftlicher Schäden, 
2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 
3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 
4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit einschließ-

lich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

 
Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht ge-
geben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht ver-
schlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende 
Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Abs. 2 
der Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten. Die Landesregierungen können Ausnah-
men auch allgemein durch Rechtsverordnungen auf andere Landesbehörden übertra-
gen.“ 
 
Befreiungen gemäß § 67 BNatSchG 
 

Von den Verboten des § 44 kann auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn die 
Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen 
würde. Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.  
 
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg- Vorpommern (NatSchAG M-V) 
Das Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg- Vorpommern vom 23. Februar 
2010 (BVOBI. 2010, S. 66) ist am 01. März 2010 in Kraft getreten. Es enthält keine 
von den unmittelbar geltenden Artenschutzregelungen des BNatSchG abweichende 
Regelungen, da keine Abweichungsmöglichkeit für die Länder besteht. 
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1.3 Methodisches Vorgehen und Datengrundlagen 

Die Ermittlung der potentiell betroffenen Arten der Fauna erfolgt anhand einer Poten-
tialanalyse (Relevanzprüfung) auf Grundlage einer aktuellen Erfassung der vorhande-
nen Habitatausstattung des Untersuchungsraumes. Dabei werden zunächst die 
faunistisch bedeutsamen Strukturen des Plangebietes betrachtet. Systematische Kar-
tierungen der einzelnen Artengruppen erfolgen nicht. Jedoch werden potentielle Habi-
tate (Altbäume, Höhlungen, Horste/Nester) der Fauna detailliert betrachtet. Die Ab-
schätzung der potentiell im Untersuchungsraum vorkommenden Arten erfolgt anhand 
ihrer Lebensraumansprüche und ihrer regionalen Verbreitung. Weitere faunistische 
Datenerhebungen wurden im Rahmen dieser artenschutzrechtlichen Untersuchung 
nicht durchgeführt. Tiefergehende Kartierungen werden nur durchgeführt, wenn Be-
einträchtigungen nicht bzw. nur unter Berücksichtigung von Maßnahmen ausgeschlos-
sen werden können. 
Die Erfassung der Vegetation als Grundlage der Artenschutzrechtlichen Potentialana-
lyse erfolgt nach der „Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebens-
raumtypen in Mecklenburg-Vorpommern“, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie (LUNG), 2013/Heft 2. Als weitere Datengrundlagen wurden Luftbilder sowie 
die Aussagen der LINFOS-Datenbank herangezogen. 
 
Im Rahmen der Relevanzprüfung nach FROELICH und SPORBECK, 2010, sind die in 
Punkt 1.2 genannten betrachtungsrelevanten Arten zunächst auf die Arten zu reduzie-
ren, die unter Beachtung der Lebensraumansprüche im Untersuchungsraum vorkom-
men können und für die eine Beeinträchtigung im Sinne der Verbotstatbestände des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG durch Wirkungen des Vorhabens nicht von vornherein ausge-
schlossen werden können (Abschichtung). Dabei entfallen die Arten, für die eine Be-
troffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden kann (Relevanzschwelle) und die daher einer artenschutzrechtli-
chen Prüfung nicht mehr unterzogen werden müssen. Dies sind Arten, 
 

• die im Land Mecklenburg-Vorpommern (M-V) nach den Angaben der Roten Liste 
Mecklenburg-Vorpommern als ausgestorben oder verschollen eingestuft sind und 
deren Auftreten in M-V in naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint, 

• die nach Prüfung der artspezifischen Range-Karten des LUNG für die jeweiligen 
Arten nicht im relevanten Naturraum vorkommen, 

• die gemäß der landesweiten Range-Karten zwar im Bereich des relevanten Mess-
tischblattes auftreten, deren tatsächliches Vorkommen aber aufgrund ihrer Lebens-
raumansprüche und der vorhandenen Habitatstrukturen im Wirkraum des Vorha-
bens auszuschließen ist, 

• bei denen sich bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen aufgrund 
der geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen.  
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2. Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen Wirkungen 

2.1 Beschreibung des Vorhabens 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 29 beabsichtigt die Gemeinde Kalkhorst, die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Gewerbegebietes gemäß § 8 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zu schaffen. Das Planungsziel besteht darin, be-
stehende Gewerbenutzungen städtebaulich zu ordnen und neue Gewerbeflächen zu 
erschließen. 
 
Die Gemeinde Kalkhorst befindet sich im Nordwesten des Landkreises Nordwest-
mecklenburg, unmittelbar an der Ostsee. Das Plangebiet befindet sich am westlichen 
Rand der Ortslage Kalkhorst. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 um-
fasst rund 4,8 ha und liegt am der Landesstraße 01. Das Plangebiet wird im Norden, 
Osten und Süden durch die Bebauung der Ortslage Kalkhorst begrenzt. Im Westen 
grenzt Ackerfläche an den Geltungsbereich. 
 

 
Plangebiet mit Lage des Geltungsbereiches, © GeoBasis DE/M-V, 2022. 
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2.2 Relevante Projektwirkungen 

Nachfolgend sind diejenigen Wirkfaktoren aufgeführt, die verbotstatbestandsrelevante 
Schädigungen oder Störungen der streng und besonders geschützten Arten hervorru-
fen können. Hierbei wird zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren 
unterschieden. Grundlage für die Einschätzung und Festlegung der Wirkfaktoren bil-
den die im Bebauungsplan getroffenen Planungsziele sowie Erkenntnisse aus den Be-
gehungen des Plangebietes. 
 
Ziel der Planung ist es, das bestehende Gewerbegebiet zu erweitern. In den Randbe-
reichen des Gewerbegebietes werden Grünstrukturen geschaffen. Im Rahmen des 
Bebauungsplanes Nr. 29 wird eine maximale Versiegelung von 80% innerhalb des 
Geltungsbereiches festgesetzt.  
 
Baubedingte Wirkfaktoren 
Generell sind temporäre baubedingte Wirkungen durch die visuellen Störwirkungen 
und Lärmemissionen durch Baumaschinen und Baufahrzeuge sowie durch die Bau-
feldfreimachung möglich.  
 
Im Wesentlichen erfolgt die Überbauung einer anthropogen vorbelasteten Fläche. 
Ebenso sind in den Randbereichen des Plangebietes bereits durch die vorhandene 
Bebauung und landwirtschaftliche Nutzung der Ortslage Kalkhorst anthropogene Vor-
belastungen vorhanden.  
 
Es ist prinzipiell von einer möglichen Vergrämung auszugehen, die jedoch unter Be-
rücksichtigung der bereits bestehenden Nutzung als sehr gering eingeschätzt wird.  
 
Anlagebedingte Wirkfaktoren 
Generell ergeben sich anlagebedingte Wirkfaktoren aus der Versiegelung von Flächen 
zur Neuerrichtung von baulichen Anlagen.  
 
Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 29 ist die Erweiterung des bestehen-
den Gewerbegebietes vorgesehen. Dabei erfolgt ein Totalverlust der intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Ackerfläche. Bis zu 80% der Gewerbefläche kann versiegelt wer-
den. Teilweise müssen bestehende Gebäude entfernt werden. In den Randbereichen 
erfolgt die Schaffung von Grünstrukturen innerhalb des Plangebietes. 
 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
Generell kann es durch die Bebauung zu visuellen und akustischen Störungen durch 
beispielsweise Beleuchtung, Verkehr oder sonstige Bewegung kommen.  
 
 
3. Bestandsdarstellung sowie Abprüfung der Verbotstatbestände 

3.1 Kurzcharakterisierung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich im westlichen Randbereich der Gemeinde Kalkhorst. Im 
wirksamen Flächennutzungsplan wird die Fläche als gewerbliche Baufläche und als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Der Geltungsbereich stellt sich als bereits 
bestehendes Gewerbegebiet und intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche dar. 
Das Plangebiet besitzt eine Fläche von rund 4,8 ha. Das Plangebiet wird im Norden, 
Osten und Süden durch die Bebauung der Ortslage Kalkhorst begrenzt. Im Westen 
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grenzt Ackerfläche an den Geltungsbereich. 
 

 
Zukünftige Fläche für die Feuerwehr, eigene Aufnahmen. 
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Nordwestlicher Teil des Plangebietes mit Lagerhallen und Grünfläche, eigene Aufnahmen. 
 

 
Gewerblich genutzte Fläche, eigene Aufnahmen. 
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3.2 Arten nach Anhang IV der FFH- Richtlinie 

3.2.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH- Richtlinie 

Ein Vorkommen von Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH- Richtlinie wird ausge-
schlossen. Die hier betrachtete Ackerfläche mit konventioneller Bewirtschaftung sowie 
das Gewerbegebiet entspricht nicht den Habitatansprüchen der Pflanzenarten des An-
hang IV der FFH- Richtlinie. 
 
3.2.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH- Richtlinie 

Die Ergebnisse der Relevanzprüfung werden nachfolgend artengruppenbezogen dar-
gestellt. Viele Arten kommen nachgewiesenermaßen nicht im Untersuchungsgebiet 
vor, da diese sich nicht innerhalb der Verbreitungsgebiete befinden (vgl. Range-Kar-
ten, BfN 2007). Bei einigen Arten liegt das Untersuchungsgebiet zwar innerhalb des 
Verbreitungsgebietes der Art, jedoch entsprechen die vorhandenen Lebensraumstruk-
turen nicht den spezifischen Habitatansprüchen der jeweiligen Art.  
 
Fledermäuse 
Das Plangebiet wurde hinsichtlich seiner aktuellen Habitatfunktion für Fledermäuse 
untersucht. 
 
Winterquartiere 
Innerhalb des Plangebietes sind keine Habitatstrukturen vorhanden, die eine Eignung 
als Winterquartier besitzen. Gebäude, die unterkellert sind, sind nicht vorhanden.  
 
Sommerquartier/Tageshangplatz 
Bei den Geländebegehungen konnten keine Gehölze festgestellt werden, die über ge-
eignete Höhlen und/oder einen ausreichenden Stammumfang verfügen, um eine Be-
deutung als Quartier für Fledermäuse darzustellen. Einige der vorhandenen Gebäude 
innerhalb des Gewerbegebietes kommen aufgrund vorhandener Schlitze und Löcher 
als Sommerquartier in Betracht. Eine Nutzung des Plangebietes als Sommerquartier 
kann demzufolge nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
 
Jagdrevier 
Eine Nutzung des Plangebietes als (Teil-)nahrungshabitat kann nicht vollständig aus-
geschlossen werden. Aufgrund der intensiv betriebenen Ackernutzung und der genutz-
ten Gewerbeflächen ist eher von einer Insektenarmut auszugehen. Dadurch wird die 
Nutzung des Plangebietes deutlich eingeschränkt.   
 
Eine detaillierte Betrachtung des möglichen Eintretens von Verbotstatbeständen nach 
§ 44 Abs. 1 erfolgt im Anschluss an die Relevanzprüfung.  
 
Säugetiere (ohne Fledermäuse) 
Im Ergebnis der Relevanzanalyse wurde ein Vorkommen von Säugetieren (ohne Fle-
dermäuse) nach Anhang IV der FFH- Richtlinie im Untersuchungsraum ausgeschlos-
sen. Die in Mecklenburg-Vorpommern potentiell vorkommenden Arten, wie beispiels-
weise Fischotter (Lutra lutra), Biber (Castor fiber) und Haselmaus (Muscardinus avel-
lanarius), sind aufgrund fehlender Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet nicht 
festzustellen. Entscheidend hierfür sind u. a. trockene Bedingungen. Für die 
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Haselmaus fehlen im Plangebiet strauchbestandene geeignete Waldbereiche mit ei-
nem vorzugsweise hohen Haselanteil. 
 
Aufgrund der dargestellten Argumentation ist keine Betroffenheit der Artengruppe Säu-
getiere (ohne Fledermäuse) gegeben. Eine Prüfung der Verbotstatbestände gemäß 
§ 44 BNatSchG entfällt. 
 
Reptilien 
Das Plangebiet ist anthropogen stark überprägt. Europäische Sumpfschildkröte und 
Schlingnatter können aufgrund ihrer speziellen Habitatansprüche generell ausge-
schlossen werden. Für die Zauneidechse fehlen typische Habitatmerkmale, wie grab-
bare, südexponierte Flächen mit lückiger Vegetationsdecke. Die Böden innerhalb des 
Plangebietes sind durch anthropogene Nutzung und teilweise, großflächige Versiege-
lungen geprägt. Somit kann auch ein Vorkommen der Zauneidechse ausgeschlossen 
werden.  
 
Aufgrund der dargestellten Argumentation ist keine Betroffenheit der Artengruppe Rep-
tilien gegeben. Eine Prüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG entfällt. 
 
Amphibien 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Laichgewässer oder sonstige maß-
gebliche Habitatbestandteile. Aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen (tem-
poräre Gewässer, Klein- bzw. Stillgewässer) konnte im Ergebnis der Relevanzprüfung 
festgestellt werden, dass der Untersuchungsraum keine Bedeutung für Amphibien be-
sitzt. Das Eintreten eines Verbotstatbestandes nach § 44 BNatSchG ist somit auszu-
schließen.  
 
Weichtiere 
Das hier betrachtete Plangebiet entspricht nicht den artspezifischen Habitatansprü-
chen der geschützten Arten. Klare Stillgewässer, wie sie die Zierliche Tellerschnecke 
(Anisus vorticulus) besiedelt, und schnell fließende Bäche als Habitat der Gemeinen 
Flussmuschel (Unio crassus) sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.  
 
Aufgrund der dargestellten Argumentation ist keine Betroffenheit der Artengruppe 
Weichtiere gegeben. Eine Prüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 
entfällt. 
 
Libellen 
Der Untersuchungsraum liegt nicht innerhalb der Verbreitungsgebiete der im An-
hang IV der FFH- Richtlinie aufgeführten Libellenarten. Ein potentielles Vorkommen 
der Arten innerhalb des Untersuchungsraumes ist auch aufgrund fehlender artspezifi-
scher Merkmale, wie entsprechende Stillgewässer mit Röhrichtbeständen oder Seg-
genrieden, ausgeschlossen.  
 
Aufgrund der dargestellten Argumentation ist keine Betroffenheit der Artengruppe Li-
bellen gegeben. Eine Prüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG entfällt. 
 
Käfer 
Gehölzbestände mit geeigneten Habitatbäumen fehlen im Plangebiet. Gerade die Ar-
ten Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Eremit (Osmoderma eremita) sind auf 
das Vorhandensein älterer Gehölze, im Falle des Großen Eichenbocks speziell Eichen 
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mit ausreichendem Mulmanteil, angewiesen. Der Schmalbindige Breitflügel-Tauchkä-
fer (Graphoderus bilineatus) und die Schwimmkäfer-Art Breitrand (Dytiscus latissimus) 
benötigen hingegen permanent wasserführende Stillgewässer.  
 
Aufgrund der dargestellten Argumentation ist keine Betroffenheit der Artengruppe Kä-
fer gegeben. Eine Prüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG entfällt. 
 
Tag-/Nachfalter 
Der Untersuchungsraum wird von trockenwarmen Standortbedingungen bestimmt. Die 
artspezifischen Habitatansprüche der geschützten Falter liegen jedoch in Lebensräu-
men feuchterer Ausprägung, wie Feucht- und Moorwiesen, weshalb ein Vorkommen 
von Tag- und Nachtfaltern im Untersuchungsraum nicht zu erwarten ist. Bei den Kar-
tierungsarbeiten konnten auch keine spezifischen Futterpflanzen beispielsweise für 
Nachtkerzenschwärmer festgestellt werden.  
 
Aufgrund der dargestellten Argumentation ist keine Betroffenheit der Artengruppe 
Tag-/Nachtfalter gegeben. Eine Prüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 
BNatSchG entfällt. 
 
Fische und Rundmäuler 
Die spezifischen Habitatansprüche der Artengruppe werden im Untersuchungsraum 
nicht erfüllt. Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine relevanten Gewässer vorhan-
den. Das Vorkommen geschützter Arten im Plangebiet ist auszuschließen, zumal der 
Europäische Stör als einzige Anhang IV-Art dieser Artengruppe in Mecklenburg-Vor-
pommern als ausgestorben oder verschollen gilt.  
 
Aufgrund der dargestellten Argumentation ist keine Betroffenheit der Artengruppe Fi-
sche und Rundmäuler gegeben. Eine Prüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 
BNatSchG entfällt. 
 
Europäische Vogelarten nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie 
 
Rastvögel 
Das Plangebiet besitzt keine hervorzuhebende Bedeutung als Äsungs- und Rastflä-
che. Die Ackerfläche innerhalb des Plangebietes grenzt unmittelbar and das beste-
hende Gewerbegebiet an und wird aufgrund der dadurch vorhandenen Scheuchwir-
kungen nicht als Rastfläche genutzt. Es sind keine Flächen im planungsrelevanten 
Umfeld als Vogelschutzgebiet ausgewiesen.  
 
Das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 kann somit ausgeschlos-
sen werden.  
 
Brutvögel 
Innerhalb des Plangebietes sind offene Ackerflächen vorhanden, die von Bodenbrü-
tern genutzt werden könnten. Hier spielt jedoch auch die Fruchtfolge eine entschei-
dende Rolle für die Besiedlung. So ist beispielsweise die Feldlerche vornehmlich auf 
Getreideäckern zu finden und nicht auf Bereichen mit Maisanbau. Somit kann die Be-
siedelung der Ackerflächen in den einzelnen Jahren stark abweichen. 
 
Des Weiteren sind innerhalb des Plangebietes in den Randbereichen Gehölzstruktu-
ren vorhanden, wodurch mit einem potentiellen Vorkommen von Brutvogelarten aus 
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den Gilden der Gehölz- und Gebüschbrütern zu rechnen ist. Diese Gehölzstrukturen 
werden mit der Umsetzung der Planungsziele teilweise entfernt.  
 
Brutstätten von Großvögeln, wie See- oder Fischadler, Rotmilan oder Weißstorch, wur-
den im Rahmen der Kartierungen zum Vorentwurf in einem Umkreis von 1000 m zum 
Geltungsbereich nicht festgestellt.  
 
Ein mögliches Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 wird aufgrund der 
Überplanung von Ackerbereichen nachfolgend betrachtet. 
  
4. Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

4.1 Brutvögel 

Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  
Im Allgemeinen kann es im Zuge der Flächenvorbereitungen (z.B. Rodung der Ge-
hölze, Abriss der bestehenden Gebäude, Beseitigung sonstiger Vegetationsstruktu-
ren) zu Verletzungen oder direkten Tötungen von Individuen der Gehölz-, Gebäude- 
und Bodenbrüter kommen, wenn die Arbeiten zur Brutzeit durchgeführt werden.  
 
Für die Erschließung des Plangebietes ist die Entfernung einzelner Bäume bzw. sons-
tiger Gehölz- und Vegetationsstrukturen notwendig.  
 
Generell sind zur Vermeidung des Tötungsverbotes Bauzeitenregelungen zu beach-
ten, die gewährleisten, dass sämtliche Rodungsarbeiten sowie das Beräumen der 
sonstigen Vegetationsstrukturen außerhalb der Brutzeit durchgeführt werden. Diese 
sind bereits im § 39 BNatSchG verankert, wonach die Entfernung von Gehölzen und 
sonstigen Vegetationsstrukturen nur außerhalb der Brutperiode der Vögel (vom 
01. Oktober bis 28. Februar) erfolgen darf. Ein entsprechender Hinweis wird im Be-
bauungsplan aufgenommen.  
 
Bei Berücksichtigung der angegebenen Bauzeitenregelung ist das Eintreten von Ver-
botstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszuschließen.  
 

Störungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Von einer erheblichen Störung ist auszugehen, wenn dadurch der Reproduktionserfolg 
der Arten und die Überlebenschancen der Population gemindert werden. Bei Arten, 
bei denen sehr wenige Individuen die lokale Population bilden, können bereits gering-
fügige Störungen, welche den Reproduktionserfolg oder die physische Restitution bzw. 
Nahrungsaufnahme bei der Rast beeinträchtigen, erhebliche Auswirkungen auf die lo-
kale Population haben. Das Störungsverbot ist auch bei allgemein häufigen Arten an-
zuwenden, allerdings lösen kleinräumige Störungen weniger Individuen bei diesen Ar-
ten das Verbot nicht aus. Bezugsebene der Betrachtung ist die Wirkung auf die lokale 
Population (s. u.), wobei ein enger Bezug zum Schutz der Lebensstätte der Art beste-
hen kann. Schadensvermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind in die Betrach-
tung einzubeziehen. Hierzu gehören auch aktive Maßnahmen zur Biotopgestaltung mit 
lenkender Wirkung auf das Vorkommen der Arten. Abweichend davon liegt ein Verstoß 
gegen das Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population führt.  

Baubedingte Störungen gelten als temporär und nicht nachhaltig. Es wird nicht mit 
einer Neuansiedlung von Vogelarten während der Bauphase gerechnet.  
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Unter Berücksichtigung der benannten Kriterien werden erhebliche Auswirkungen auf 
die lokale Population ausgeschlossen. Das Eintreten von Verbotstatbeständen nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist auszuschließen.  
 
Störungstatbestände (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG  
Der Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG greift nur, wenn regelmäßig 
genutzte Reviere vollständig beseitigt werden. Dies beinhaltet die Überprägung des 
gesamten Bruthabitats oder wesentlicher Teile des Habitats sowie eine durch Störun-
gen hervorgerufene Beendigung der Nutzung. Der Verbotstatbestand greift nicht, 
wenn Nistplätze oder Reviere jährlich neu gebildet werden.  
 
Mit der Umsetzung der Planungsziele werden keine Habitate von Vogelarten beseitigt, 
die ihre Quartiere mehrjährig nutzen. Es sind keine Nester von Gebäudebrütern an 
den zu entfernenden Gebäuden vorhanden. 
 
Das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist somit 
auszuschließen.  
 
4.2 Fledermäuse 

Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  
Im Allgemeinen kann es im Zuge der Flächenvorbereitungen (z.B. Entfernung von Ge-
bäuden) zu Verletzungen oder direkten Tötungen von Individuen kommen.  
 
Durch die Abriss- und Fällarbeiten kann potentiell ebenso der Tötungstatbestand für 
Fledermäuse gegeben sein.  
Durch die zeitliche Beschränkung der Abrissarbeiten, außerhalb der Vogelbrutzeit und 
somit in den Wintermonaten, können Tötungsdelikte jedoch ausgeschlossen werden.  
 
Bei Berücksichtigung der angegebenen Bauzeitenregelung ist das Eintreten von Ver-
botstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszuschließen. 
 
Störungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Baubedingte Störungen gelten als temporär und nicht nachhaltig.  
Generell ist davon auszugehen, dass die Bauaktivitäten sowie auch die sonstigen 
menschlichen Nutzungen am Tag stattfinden und somit wenig Störungen der nachtak-
tiven Tiere zu erwarten sind. 
 
Von einer erheblichen Störung ist auszugehen, wenn dadurch der Reproduktionserfolg 
der Arten und die Überlebenschancen der Population gemindert werden. Bei Arten, 
bei denen sehr wenige Individuen die lokale Population bilden, können bereits gering-
fügige Störungen, welche den Reproduktionserfolg oder die physische Restitution bzw. 
Nahrungsaufnahme bei der Rast beeinträchtigen, erhebliche Auswirkungen auf die lo-
kale Population haben. Das Störungsverbot ist auch bei allgemein häufigen Arten an-
zuwenden, allerdings lösen kleinräumige Störungen weniger Individuen bei diesen Ar-
ten das Verbot nicht aus. Bezugsebene der Betrachtung ist die Wirkung auf die lokale 
Population (s.u.), wobei ein enger Bezug zum Schutz der Lebensstätte der Art beste-
hen kann. Schadensvermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind in die Betrach-
tung einzubeziehen. Hierzu gehören auch aktive Maßnahmen zur Biotopgestaltung mit 
lenkender Wirkung auf das Vorkommen der Arten. Abweichend davon liegt ein Verstoß 
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gegen das Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population führt. 
 
Baubedingte Störungen gelten als temporär und nicht nachhaltig. Es handelt sich um 
den Abriss von zwei Gewerbegebäuden. Eine Gefährdung der lokalen Population ist 
somit unverhältnismäßig.  
Unter Berücksichtigung der beanspruchten Flächen sowie bestehender anthropogener 
Vorbelastungen werden erhebliche Auswirkungen auf die lokale Population ausge-
schlossen. 
 
Das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist auszu-
schließen. 
  
Störungstatbestände (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG  
Der Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG greift nur, wenn regelmäßig 
genutzte Reviere vollständig beseitigt werden. Dies beinhaltet die Überprägung des 
gesamten Bruthabitats oder wesentlicher Teile des Habitats sowie eine durch Störun-
gen hervorgerufene Beendigung der Nutzung.  
 
Mit der Beseitigung der Gewerbegebäude kommt es potentiell zum Verlust von Som-
merquartieren bzw. Tageshangplätzen von Fledermäusen. Im Vorfeld des Abrisses ist 
eine fachgutachterliche Begutachtung durchzuführen und ggf. vorhandene Quartiere 
in Abstimmung mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde auszugleichen.  
 
Unter Berücksichtigung einer bauökologischen Begleitung des Abrisses wird das Ein-
treten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgeschlossen. 
 
 
5. Maßnahmen zur Vermeidung und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Brutvögel  
Gehölz-, Gebüsch- und Bodenbrüter 
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen ist die Gehölz- und Vegetationsbeseitigung 
bzw. der Abbruch von Gebäuden vor Beginn der Brutzeit, d.h. innerhalb des Zeitrau-
mes vom 01. Oktober bis zum 28. Februar auszuführen, sodass weder aktuell genutzte 
Niststätten noch die Gelege der potentiell vorkommenden Brutvögel zerstört werden.  
 
Fledermäuse 
Vor Abriss der zu entfernenden Gewerbegebäude ist fachgutachterlich zu prüfen, ob 
dieses Individuen geschützter Arten oder deren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
birgt. Sollte dies der Falls sein, ist die weitere Verfahrensweise mit der unteren Natur-
schutzbehörde abzustimmen. 
 
5.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF- Maßnahmen) 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen = continuous ecological 
functionallity-measures) zum Erhalt der ökologischen Funktionalität bzw. zur funktions-
gerechten Wiederherstellung vom Vorhaben beeinträchtigter Habitatbestandteile sind 
für die untersuchten Artengruppen nicht erforderlich.  
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Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplanes Nr. 38 sind keine CEF-Maßnahmen 
notwendig.  
 

 

6. Zusammenfassung 

Die Gemeinde Kalkhorst führt das Bauleitplanverfahren zum Bebauungsplan Nr. 29 
„Gewerbegebiet Kalkhorst“ durch. Es geht im Wesentlichen um die Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Gewerbegebietes ge-
mäß § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO). Das Planungsziel besteht darin, beste-
hende Gewerbenutzungen städtebaulich zu ordnen und neue Gewerbeflächen zu er-
schließen. 
 
Es war im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zu prüfen, ob mit Rea-
lisierung des Vorhabens die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die 
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie die Europäischen Vogelarten gemäß 
Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie erfüllt werden und diese durch entsprechende Maßnah-
men verhindert werden können. Die gutachterliche Untersuchung erfolgte auf Grund-
lage einer Potentialanalyse zur Abschätzung der potentiell vorkommenden Arten.  
 
In Bezug auf die Artengruppe der Fledermäuse stellt der Untersuchungsraum eine Be-
deutung als potentielles Sommerquartier bzw. einen Tageshangplatz dar. Dement-
sprechend ist eine bauökologische Begleitung für den Abriss des Gebäudes notwen-
dig. Mit der bauökologischen Begleitung wird das Eintreten von Verbotstatbeständen 
des § 44 BNatSchG ausgeschlossen.  
 
In Bezug auf Brutvögel wurde im Rahmen der Potentialanalyse ein potentielles Vor-
kommen von Gehölzbrütern festgestellt. Unter Berücksichtigung der genannten Ver-
meidungsmaßnahme (gemäß § 39 BNatSchG) ist das Eintreten von den Verbotstat-
beständen des § 44 BNatSchG auszuschließen.  
 
Das Vorkommen der übrigen Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richt-
linie kann ausgeschlossen werden.   
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